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Seid umschlungen, Freiberufl er!
Beim Parlamentarischen Abend des Verbandes der Freien Berufe in 
Hamburg kam der bisher laue Wahlkampf auf Touren.

Alle vier Jahre holen die Politiker 
aller Parteien es vom Dachboden, ent-
stauben und polieren es etwas, um es 
dann stolz den etwa 150 Gästen beim 
Parlamentarischen Abend zu präsen-
tieren: ihr großes Herz für die Freien 
Berufe!

Auch wenn man angesichts von Dis-
kussionen über die Abschaff ung der 
Versorgungswerke, Einführung der 
Gewerbesteuer für Freiberufl er und 
sich verschärfende Bürokratie meinen 
sollte, sie hätten uns vergessen –nein, 
die Politik liebt uns! In der von dem 
bekannten Hamburger Moderator Her-
bert Schalthoff  elegant und dennoch 
straff  geführten Diskussion übertrafen 
sich die eingeladenen Bundestagsab-
geordneten Aydan Özuguz (SPD), Rü-
diger Kruse (CDU), Burkhard Müller-
Sönksen (FDP) und Manuel Sarrazin 
(Grüne) zunächst mit ihren Bekenntnis-
sen zu den Freien Berufen. Die Anzahl 
der Beschäftigten, die Umsätze und 
damit verbundenen satten Steuerein-
nahmen und unsere qualifi zierte und 
verantwortungsvolle Tätigkeit – die Po-
litiker konnten sich kaum halten vor 
Begeisterung.

 Doch schon bei der schnell ent-
fl ammten Steuerdebatte gewann die 
Parteiräson wieder Oberhand. Die SPD 
und Grüne verteidigten vehement ihre 
Steuererhöhungspläne, von denen si-
cher viele hart arbeitende Freiberufl er 
betroff en sind. Auch die Diskussion, ob 
man denn nun einen Bürger mit 60, 80 
oder erst 100 TEU Jahreseinkommen 
zu den bösen Reichen zählen dürfe, 
die stärker zur Kasse gebeten werden 
sollen, verlief temperamentvoll und 
konsensfrei.

Die FDP in Person von Rechtsanwalt 
und Freiberufl er Müller-Sönksen hatte 

Dr. Thomas 
Einfeldt

Konstantin von 
Laff ert

bei dieser Veranstaltung natürlich fast 
ein Heimspiel und nutzte diesen Vorteil 
genüsslich aus, um die Parteien links 
der Mitte nicht nur der Einmischung in 
fast jeden privaten Lebensbereich zu 
verdächtigen, sondern ihnen auch jede 
Wirtschafts- und Steuerkompetenz ab-
zusprechen.  CDU-Mann Kruse hinge-
gen fi el durch mehrere vom Programm 
der CDU abweichende interessante 
Punkte auf, die er bewusst auf seine 
Kappe nahm. Mutig – 
aber nicht von „Mutti“ 
genehmigt!

Die Autoren er-
laubten sich dann, mit 
schwerwiegenden Ar-
gumenten gegen die 
von SPD und Grünen 
geplante sogenannte 
„Bürgerversicherung“ 
ins  Felde zu ziehen.  
Auch wenn Özuguz 
und Sarrazin  tapfer 
auf Parteilinie blieben 
und sogar der Mode-
rator mächtig bei ihnen nachbohrte, 
die Sorge vor einer Einheitskasse nach 
britischem Vorbild mit allen ihren kata-
strophalen Folgen und der damit ver-
bundenen echten Zweiklassenmedizin 
erfasste auch die Nichtmediziner im 
Saal.  Die Politiker beschäftigten sich 
immerhin 20 Minuten mit unserem Be-
reich, bevor dann das Totschlagargu-
ment „ich bin ja kein Gesundheitspoli-
tikexperte“ die Diskussion verstummen 
ließ.

Beim gemeinsamen Essen nach der 
Veranstaltung wurden dann noch Ge-
spräche mit den Politikern in kleiner 
Runde geführt, die u. U. wichtiger für 
unsere Anliegen waren als die große 
Veranstaltung. Nur die sympathische 
SPD-Frau Özuguz musste fl uchtartig 

aufbrechen, da ihre Tochter am näch-
sten Tag eine Englischarbeit schreiben 
und noch Vokabeln mit ihrer Mutter 
üben wollte. Für diese Off enheit be-
kam sie wohl den größten Applaus des 
Abends.
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Wählen gehen!
Der Schilderwald auf den Straßen wächst. Das Fernsehprogramm 
wird häufi g unterbrochen für Sendungen, für die die Sender keine 
Verantwortung übernehmen. Und wir Freiberufl er stehen einmal wie-
der hoch im Kurs.

Deutschland wählt – und allzu viele scheint das nicht zu interes-
sieren. Parteiprogramme liest ohnehin keiner mehr, und auch auf 
Wahlplakaten fi nden sich neben Politikerköpfen allenfalls noch Wort-
hülsen.

Manchen drängt sich der Eindruck auf, es gebe ohnehin keine gro-
ßen Unterschiede zwischen den Parteien. 

Und das ist unendlich FALSCH!!!

Wer sich Gegenüberstellungen der Programme ansieht, wird sehr schnell feststellen, dass es 
gravierende Unterschiede gibt.

Nehmen Sie nur unseren Bereich des Gesundheitswesens. Unter dem unverfänglich klin-
genden Begriff  „Bürgerversicherung“ wollen einige Parteien eine grundlegende Veränderung 
unseres funktionierenden Gesundheitssystems vornehmen. Die negativen Folgen für die Bevöl-
kerung und auch für die Zahnärzte und Ärzte wären katastrophal.

Es gibt also schon etwas, über das es am 22. September abzustimmen gilt, etwas, das für Ihre 
Patienten, Sie und Ihre Praxis essentiell ist. Sprechen Sie hie rüber mit Ihrem Team und Ihrem 
Umfeld.

Und gehen Sie wählen und ermuntern Sie alle Wahlmüden, von Ihrem demokratischen Recht 
zu wählen Gebrauch zu machen.

Freundliche Grüße

Prof. Dr. Wolfgang Sprekels                                            Dr./RO Eric Banthien

Prof. Dr. 
Wolfgang 
Sprekels,
Präsident der 
Zahnärztekam-
mer Hamburg

Dr./RO 
Banthien, Vor-
standsvorsit-
zender der KZV 
Hamburg
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Bleiben eigentlich nur zwei Fragen 
off en: Tauscht die CDU in einer mög-
lichen großen Koalition die Seehofer-
Maut gegen die SPD-gewünschte 
„Bürgerversicherung“ ein? Und: Wird 
es „der Mann mit der Fliege“ Prof. Karl 
Lauterbach (SPD) schaff en, seinen Le-
benstraum (Gesundheitsminister) auf 
Kosten von Tausenden von Ärzten und 
Millionen von Patienten (aus)leben zu 
können?

Bei Erscheinen dieser Ausgabe des 
HZB wissen wir es bald genauer. 

Konstantin von Laff ert  
Dr. Thomas Einfeldt
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Der Thermodesinfektor (RDG) – für viele Praxen das unbekannte Wesen 
Die Anschaffung eines Thermodesinfektors (Reinigungs- und Desinfektionsgerät, RDG) ist nun auch für 
Hamburger Zahnarztpraxen, die Medizinprodukte der Kategorie „Kritisch B“ aufbereiten, Pfl icht. Eine 
vergleichende, Transparenz herstellende Übersicht über Anschaffungskosten, Ausstattungen und War-
tungskosten verschiedener Geräte fi nden Sie im Hamburger Zahnärzteblatt 6/2013. Was muss der „RDG-
Anfänger“ bei der Nutzung des Gerätes beachten?

Der bestimmungsgemäße Gebrauch 
dieser Spülmaschinen und ihr Nutzen, 
nämlich die Abtötung vegetativer Bak-
terien und Pilze sowie Pilzsporen sowie 
die Inaktivierung von Viren (incl. HBV, 
HCV), sind u. a. von der Kompatibilität 
des Spülgutes und der Art der Beladung 
abhängig. Schon der Kauf 
der Körbe und Einsätze ist 
entsprechend der Aufga-
benstellung auszuwählen 
und beeinfl usst das Reini-
gungsergebnis.

Wie wird aber nun „gut 
gespült“?

Sichtkontrolle:
Generell sollte vor je-

dem Reinigungszyklus 
durch Sichtkontrolle si-
chergestellt sein, dass die 
Sprüharme sauber sind 
und frei rotieren können. 
Die Siebkombinationen 
dürfen keine Verschmut-
zungen aufweisen, und 
eventuelle Korb-adapter 
bzw. Düsen müssen richtig angekop-
pelt sein, um besonders Hohlinstru-
mente eff ektiv reinigen zu können. Die 
passenden Adapter für Hand- und Win-
kelstücke sind dabei von besonderer 
Bedeutung. Schon beim Kauf sollten 
Sie darauf achten, dass Ihr Gerät zu Ih-
ren Übertragungsinstrumenten passt- 
bzw. mit Adaptern passend gemacht 
werden kann.

Spülgut:
Zur Korrosionsvermeidung dürfen 

nur einwandfreie – also rostfreie  Instru-
mente – aus Instrumentenstahl gespült 

werden. Vernickelte Instrumente oder 
Instrumente mit farbeloxiertem Alumi-
nium sind ungeeignet für das RDG. Be-
sonders bei rotierenden Instrumenten 
sollten Sie sich überzeugen, dass diese 
RDG-fähig sind. Auch Glas-hinterlegte 
Spiegel sind nicht immer maschinell 

aufbereitbar. Bei Kunststoff materialien 
ist die Thermostabilität sicherzustel-
len, Einweginstrumente dürfen nicht 
in die Spülmaschine. Glaswaren (z. 
B. Dappengläser) sind dagegen eher 
unproblematisches Spülgut. Bei den 
bereits erwähnten Hand- und Winkel-
stücken sollten Sie auf jeden Fall die 
Herstelleranweisung beachten, denn 
ältere Übertragungsinstrumente sind 
oft auch nicht RDG-fähig. Gerade bei 
denen mit Lichtfaserbündeln sind 
Probleme zu erwarten, diejenigen mit 
Lichtleiterstab hingegen sind meist 
beständiger. 

Das Spülgut sollte komplett entleert 
sein, und es sollten keine Reste von 
Säuren, Lösungsmitteln oder Chlorid(t)- 
haltigen Lösungen enthalten sein. Auch 
auf die Maximalbeladung sollten Sie 
achten, bei Tischgeräten meist 6 kg, bei 
großen Geräten oft 10 kg.

Beladung:
Die Einordnung des 

Spülgutes ist abhängig 
vom Gerät und dessen 
Ausstattung. Ein Ver-
letzungsrisiko bei der 
Beladung sollte durch 
durchstichfeste und ste-
rilisierbare Handschuhe 
(z. B. „Lila Handschuhe“) 
und Einräumen von hin-
ten nach vorne minimiert 
werden. Für die Entla-
dung gilt natürlich die ge-
genläufi ge Reihenfolge.

Es ist darauf zu ach-
ten, dass alle zu reini-
genden Flächen von 
Wasser umspülbar und 

nicht abgedeckt oder ineinander an-
geordnet sind, um „Spülschatten“ zu 
vermeiden. Schlanke Gefäße werden 
bevorzugt mittig positioniert, damit 
sie optimal sprühstrahlzugänglich 
sind. Behältnisse mit tiefem Boden 
werden zum Wasserablauf schräg 
gestellt. Leichte Teile sollten mit Ab-
decknetzen oder durch Körbe gesi-
chert werden, fragile Kleinteile ge-
hören in entsprechende Siebscha-
len, sonst beginnen Instrumenten-
suche bzw. Instrumentenschwund 
im RDG – beides ist unerfreulich 
und teuer.

Konstantin 
von Laff ert

Dr. Maryla 
Brehmer

Anzeige
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Rhodiumbedampfte Mundspiegel 
sollten aufgrund ihrer empfi ndlichen 
Oberfl ächen so angeordnet sein, dass 
kein mechanischer Schaden entstehen 
kann.

Einige Geräte verfügen über eine 
sogenannte „aktive Trocknung“, die die 
Instrumente vor Flecken- und Rost-
bildung schützen soll. Dennoch sollte 
man Hohlköperinstrumente, z. B. Turbi-
nen, aufgrund ihrer Geometrie nachge-
trocknet werden – manuell.

Nach Ende des Reinigungszyklus hat 
die erneute Sichtkontrolle zu erfolgen, 
um u. a. die Gängigkeit der Lumina von 
Hohlkörpern zu überprüfen – erneut 
manuell …

Lohnend: Kalibrierungsveranstaltung für Modellvorhaben Kleinkinder
Die erste Kalibrierungsveranstaltung zum Modellvorhaben „Gesunde Zähne – ein Leben lang“ der AOK Rhein-
land/Hamburg, KZV Hamburg und der Poliklinik für Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde des Universi-
tätsklinikums Eppendorf fand am Mittwoch, 28. August, im UKE statt. 60 Teilnehmer waren angemeldet.

Prof. Dr. Ursula Platzer, Dr. Rüdiger 
Lemke und Prof. Dr. Ulrich Schiff ner 
referierten in der vierstündigen Ver-
anstaltung. Das war unabhängig vom 
Modellvorhaben eine lohnende Veran-
staltung, denn es wurde auch fach-
liche Fortbildung zum Umgang mit 
Schwangeren und kleinen Kindern 
vom Feinsten geboten. Schwerpunkt 
war selbstverständlich auch der Ab-
lauf der Betreuung der interessierten 
AOK-Versicherten und die entspre-
chende Abrechnung der zusätzlichen 
Leistungen.

Erst nach dem Besuch einer 
Kalibrierungsveranstaltung im 
UKE und einer Erklärung zum 
Beitritt dieses Vertrages zwi-
schen AOK und KZV können 
Hamburger Vertragszahnärzte 
teilnehmende Familien in das 
Modellvorhaben aufnehmen. 
Die ersten Praxen gingen die-
sen Weg am 28. August. Weitere 

Kleinkinder würden den Zahnärzten 
auch nur vorgestellt, wenn Probleme 
auftreten. Denn der vorzeitige Milch-
zahnverlust, so Professor Platzer weiter, 
ziehe hohe Folgekosten nach sich und sei 
wohl daher auch die Motivation der AOK, 
das Programm aufzulegen. Sie betonte, 
dass die Verantwortung für die Zahnge-
sundheit der Kinder eindeutig bei den 
Eltern/Erziehungsberechtigten liege. Die 
Versorgungslücke bis zur FU1 könne mit 
diesem Programm geschlossen werden. 
Das sei sehr begrüßenswert. Sie betonte 
abschließend die Wichtigkeit einer sau-
beren Dokumentation, die wissenschaft-
lichen Kriterien entsprechen müsse, damit 
die Initiatoren die richtigen Rückschlüsse 
aus dem Modellvorhaben ziehen können.

Dr. Rüdiger Lemke und Prof. Dr. Ul-
rich Schiff ner boten in ihren Vorträgen 
eine konzentrierte Auff rischung der den-
talen Kenntnisse rund um Schwanger-
schaft, Eltern- und Kleinkindbetreuung in 
der Zahnarztpraxis. Darin wurden auch 
Hilfsmittel wie Zahnbürsten, Fluoride und 
Interdentalpfl egemittel vorgestellt. Auf 
mögliche Kritikpunkte der Pädiater wie-
sen die Referenten ebenso hin wie auf 
den Umgang mit dem Dokumentations-
bogen. Nun können die ersten Versicher-
ten kommen …

Weitere Infos zu dem Modellvorha-
ben fi nden Sie hier: http://bit.ly/15zSL4f

Fazit:
Auch das RDG ist nicht unfehl-

bar. Fehlbedienung führt zu unzurei-
chender Aufbereitung, Flugrost oder 
Instrumentenschwund. Insofern ist der 
Ansatz „Maschine ist weniger fehleran-
fällig als Mensch“ zu hinterfragen.

Der Thermodesinfektor erfüllt die 
RKI-Forderung nach maschineller Auf-
bereitung von Medizinprodukten „Kri-
tisch B“, die im Anschluss noch verpackt 
sterilisiert werden müssen. Besonders 
sorgfältig sollten Sie sich allerdings 
auch mit der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten „Semikritisch B“ be-
schäftigen, die bekanntlich nach dem 
Spülgang direkt am Patienten wieder 
zur Anwendung kommen. Hier arbeiten 

wir im Vergleich zum bisherigen Ablauf 
in den meisten Praxen (Wannendesin-
fektion + nachfolgende unverpackte 
Sterilisation) ohne Netz und doppelten 
Boden. Ob das wirklich im Interesse der 
Patientensicherheit ist, möchten wir da-
hingestellt lassen. 

Dr. Maryla Brehmer
Konstantin v. Laff ert

Die Kollegen Dr. Maryla Brehmer 
und Konstantin von Laff ert haben eine 
private Einkaufsgemeinschaft zum ver-
günstigten Erwerb von Thermodesin-
fektoren organisiert. Bei Interesse for-
dern Sie das Infoblatt an unter E-Mail: 
Brehmer-Sembol@t-online.de oder 
KonstantinvonLaff ert@t-online.de

Der 3. DH-Kurs in Hamburg startete am 5. August am NFI. Die Teilnehmerinnen be-
grüßte der Leiter des DH-Kurses Prof. Dr. Christof Dörfer (Direktor Zahnerhaltungs-
kunde und Parodontologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel), 
(hinten ganz rechts), zusammen mit NFI-Institutsleiter Dr. Carsten Ehm (daneben) und 
Susanne Graack (Leiterin des Lehrbetriebes am NFI) (zentral, 2. Reihe). Der Kurs läuft 
bis Januar 2014.

DH-Kurs am NFI gestartet

Termine sind am 11. September und 
30. Oktober. 

Prof. Platzer gab den Teilnehmern 
einen Überblick über die Veranstaltung. 
Sie forderte die Zahnärzte und ihre 
Teams auf, Mut zu haben und neue 
Wege zu gehen. Sie sei optimistisch, 
dass das Programm erfolgreich laufen 
werde. Die Veranstaltung solle dafür 
sorgen, dass der Ablauf in den Praxen 
koordiniert geschieht, damit am Ende 
auch eine wissenschaftlich haltbare 

Stellungnahme verfasst wer-
den könne. Sie bezeichnete 
das Modellvorhaben als „indi-
vidualisiertes Familienmodell“, 
das da ansetzt, wo derzeit kei-
ne Programme laufen, eben 
bei der Schwangeren, dem 
Mann dazu und kleinsten Kin-
dern. Hier sei häufi g eine Ver-
sorgungslücke, da Schwange-
re alles andere im Kopf haben 
als den Zahnarzt aufzusuchen. 

(V. l.): Prof. Dr. Ulrich Schiff ner, Prof. Dr. 
Ursula Platzer und Dr. Rüdiger Lemke be-
stritten die Kalibrierungsveranstaltung.

Schon gesehen?

Stellenangebote durch Hamburger 
Zahnärzte. Stellengesuche von 
Praxismitarbeiterinnen und viel mehr. 
http://www.zahnaerzte-hh.de/job-
karriere/stellenboerse.html

Anzeige
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Premiere: Erstes Hamburger Parodontologie-Update im UKE
Den Auftakt des „Hamburger PARO-Updates“ erlebten am Freitag, dem 28.06.2013, im Hörsaal für Patho-
logie des UKE eingeladene Teilnehmer/innen, Mitarbeiter/innen der Klinik und Studierende der Zahnme-
dizin. Die mit sehr positiver Resonanz aufgenommene Pilot-Veranstaltung wird gemäß der Aussage des 
KZV-Vorsitzenden Dr./RO Eric Banthien sicherlich bald Tradition haben. Das zweite Hamburger Parodon-
tologie-Update ist für ein breiteres Publikum für Freitag, den 27.06.2014, geplant.

Hervorgegangen ist die Idee zu der 
Veranstaltung aus dem engen fach-
lichen Austausch zwischen Prof. Dr. Pe-
tra Schmage, Leiterin des Bereichs Paro-
dontologie in der Poliklinik für Zahner-
haltung und Präventive Zahnheilkunde 

(Direktorin: Prof. Dr. Ursula Platzer) am 
UKE, mit Prof. Dr. Dr. Holger Jentsch 
und Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf. Prof. 
Jentsch leitet den Bereich Parodontolo-
gie in der Poliklinik für Konservierende 
Zahnheilkunde und Parodontologie 
am Universitätsklinikum Leipzig und 
ist 1. Vorsitzender der Neuen Arbeits-
gruppe Parodontologie. Herr Prof. Dr. 
Ulrich Schlagenhauf ist Leiter der Ab-
teilung für Parodontologie der Uni-
versität Würzburg, ehemaliger Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für 
Parodontologie und Präsident-elect 
der Vereinigung der Hochschullehrer 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Ziel des PARO-Updates ist, zum einen 
die fachlich/wissenschaftliche Kom-
munikation zwischen Hochschule und 
Praxen zu fördern sowie einen natio-
nalen Austausch zu aktuellen Themen 
der universitären Hamburger Parodon-
tologie zu etablieren. Moderiert wurde 

das PARO-Update von Prof. Dr. Ursula 
Platzer. 

Dr./RO Eric Banthien, Vorsitzender 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Hamburg, begrüßte in seinem State-
ment dieses Symposium ausdrücklich 
und sagte dem PARO-Update eine glor-
reiche Zukunft voraus „… dies ist eine 
Veranstaltung, die bald Tradition haben 
wird …“, wobei die Anwesenden später 
stolz sein dürften, schon bei der ersten 
Veranstaltung dabei gewesen zu sein.

Zunächst gab Prof. Jentsch einen 
Einblick in Forschungsarbeiten, in de-
nen er den Zusammenhang von Er-
nährung und Parodontitis untersuchte. 
Diesen Zusammenhängen wurde in 
der Parodontologie bislang zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Interes-
sant waren die Vergleiche zwischen 
heutigen und steinzeitlichen Ernäh-
rungsgewohnheiten und die Interak-
tionen zwischen Kohlenhydraten und 
parodontologischen Erkrankungen. Er 
konnte wissenschaftlich nachweisen, 
dass eine vitaminreiche Ernährung die 
parodontale Gesundheit unterstützt.

Im Anschluss referierte Prof. 
Schmage über „Aktuelle Forschungser-
gebnisse und deren klinischen Nutzen“. 
Sie präsentierte Forschungsergebnisse 
ihrer Arbeitsgruppe zur Instrumentie-
rung der Wurzeloberfl ächen, zur Peri-
implantitistherapie, zur Schienung par-
odontal gelockerter Zähne und zum 
Einsatz des DVT in der Parodontologie. 
Sie kam zum Schluss, dass die sinnvolle 
Kombination verschiedener Therapie-
verfahren, maschinell und manuell me-
chanisch, Air-Polishing, Desinfektion 

durch Ozongas bzw. Photodynamische 
Desinfektion, geeignetem Spül-Proto-
koll und Antibiotikagabe den größt-
möglichen Erfolg in der Parodontitis- 
und Periimplantitis-Behandlung bringt. 
Sie demonstrierte, dass die zelluläre 
N e u b e -
s i e d e l u n g 
gereinigter 
Implantato-
berflächen 
möglich ist, 
und stellte 
ein Konzept 
zur struktu-
rierten Um-
setzung vor. 

Der nachfolgende Vortag von Dr. 
Susanne Maisch (Universität Hamburg) 
über ihre retrospektive Studie zur Par-
odontitistherapie im Studierendenkurs 
bestätigte das Hamburger Ausbildungs-
konzept durch nachgewiesenermaßen 
konstant gute Behandlungsergebnisse. 
Die Reduktion der Sondierungstiefen 
belegte eine der einschlägigen Lite-
ratur vergleichbare Erfolgsquote der 
im Studierendenkurs durchgeführten 
Parodontitistherapien. Zudem empfahl 
sie die Parodontaltherapie in mehr als 
einer Behandlungssitzung, die obligate 
Verabreichung von Lokalanästhetika 
und indikationsgemäße Antibiotikaga-
ben als qualitätsrelevante Faktoren.

Die neu erworbenen Kenntnisse 
konnten bei einem ungezwungenen 
Imbiss mit den Referentinnen und Re-
ferenten diskutiert werden. Im Rahmen 
einer kleinen, aber feinen Dentalaus-
stellung konnten sich die Teilnehmer 
über thematisch zu den Vorträgen pas-

sende Produkte und Gerätschaften in-
formieren.

Frisch gestärkt wurden die Teilneh-
mer im Vortrag von Prof. Schlagenhauf 
zu den Erhaltungsmöglichkeiten hoff -
nungsloser Zähne von seinen Therapie-
erfolgen überrascht. Er setzte mit sei-
nen mutigen Therapieentscheidungen 
einen Kontrapunkt zu der herkömm-
lichen Einschätzung der Erhaltbarkeit 
von Zähnen. Gerade in geschlossenen 
Zahnreihen gelinge die Erhaltung von 
massiv erkrankten Zähnen, wobei das 

Die Aktiven

Die Direktorin Die Paro-Gruppe

Die Paro-Leitung

Foto: dipl. Fotografi n Dagmar Caußen 

Immunsystem der Patientinnen und Pa-
tienten eine wichtige Rolle spiele. 

In der abschließenden lebhaften Po-
diumsdiskussion wurde von den Refe-
rentinnen und Referenten diskutiert, 
wie der Erfolg der Parodontitisthera-
pie defi niert ist und wie er bewertet 
und gemessen werden kann. Weiterhin 
wurden die Indikationen für eine chi-
rurgische Parodontaltherapie kritisch 
beleuchtet. 

Zusammenfassend darf diese Ver-
anstaltung als gelungener Einstieg in 
eine Veranstaltungstradition betrach-
tet werden. Die nächste Veranstaltung 
wird am Freitag, dem 27. Juni 2014, 
stattfi nden: save the date!

Bis dahin freut sich das PARO-Team 
der Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Präventive Zahnheilkunde unter der 

Leitung von Prof. Schmage auf die Fort-
setzung initiierter Kontakte und einen 
regen kollegialen Austausch über kli-
nische PARO-Fälle.

Dr. Susanne Maisch, 
Dr. Sahar Hajilou, 
ZÄ Meike Sollich

Anzeige
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Eine ganz besondere Veranstaltung
Die Idee entwickelt sich während unseres letzten Zahnärztinnen-Kerngruppen-Treffens im April 2013: 
Hamburg würde immer mehr Zahnärzte aufweisen, Patienten kämen in geringerer Anzahl in die Praxen, 
sie zu halten, sei immer schwieriger, und die Konkurrenz-Situation führe z. T. zu merkwürdigem Verhalten 
– alles Vermutungen, die doch einmal statistisch und in einer professionell betreuten Diskussion erörtert 
werden sollten. Schon ist das Motto „Zunehmende Zahnarztdichte und seine Folgen für unsere Berufs-
ausübung in Hamburg“ am 12.8.2013 geboren.

Die Moderation übernimmt die Lei-
terin der Zahnärztinnen-Gruppe und 
gleichzeitige Moderatorin des Quali-
tätszirkels „Junge Praxisgründer“, Frau 
Dr. Anja Seltmann. Von großer Rele-
vanz ist die Anwesenheit des KZV-Vor-
standsvorsitzenden, Herrn Dr./RO Eric 

Banthien, 
sowie die 
des KZV-
Vize -Vor-
s t a n d s -
v o r s i t -
z e n d e n , 
Herrn Dr. 
Claus St. 
Franz. Als 
wichtiges 
Thema für 
ältere und 

jüngere sowie männliche und weib-
liche Kolleginnen und Kollegen ist die 
Teilnehmerrunde bunt gemischt, al-
lerdings überwiegt unser Berufsnach-
wuchs.

30 Kolleginnen und Kollegen lau-
schen interessiert den bundesweiten 
und Hamburg-spezifi schen Statistiken, 
die einleitend von der Moderatorin dar-
gestellt werden. Die sich anschließende 

Diskussion basiert auf den KZV-spe-
zifi schen Erläuterungen unseres Vize-
Vorsitzenden. 

Folgende Schwerpunkte ergeben 
sich:
- Moderne Berufsausübungsformen
- Mindestanwesenheits-Anfor-

derungen in den Praxen
- Vor- und Nachteile verschie-

dener Mehrbehandler-Praxis-
formen

- Spezialisierungstendenzen 
und deren Folgen

- Niederlassung als Neugrün-
dung gegenüber Vorteilen 
der Praxisübernahme

- Heutige Ansprüche durch 
„Work-Life-Balance“

Als Resümee lässt sich zusammen- 
fassen: Hamburg zeigt eine hohe und 
steigende Zahnarztdichte mit nicht 
entsprechend steigenden Gesamt-
Punktmengen. Neugründungen kom-
men immer seltener vor, Praxisüber-
nahmen sind empfehlenswert. Eine Ri-
siko- und Kostenminimierung sollte bei 
Übernahme im Vordergrund stehen, es 
muss nicht gleich alles erneuert und 
umstrukturiert werden, auch vorhan-

Dr./RO Eric Banthien (links), Dr. Claus St. Franz 
(Mitte) und Dr. Anja Seltmann
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denes Personal ist sehr wertvoll. Es wird 
keine Zulassungssperre für Hamburg 
angestrebt. Trotz vermutlicher Tendenz 
zum Angestelltendasein, MVZs und 
Kettenpraxen sollen die Grundsätze der 
Freiberufl ichkeit nicht in Vergessenheit 
geraten.

Herr Dr. Banthien rundet die Dis-
kussion mit einem Statement zur „dro-
henden“ Bürgerversicherung ab und 
warnt vor einem Ausstieg aus dem GKV-
System. Beide KZV-Vertreter ermuntern 
die jungen Anwesenden zum Schritt in 
die Selbstständigkeit – es muss ja nicht 
immer eine Großstadt sein! Und nicht 
nur die Praxen benötigen Nachwuchs, 
auch unsere Selbstverwaltungsorgane!

Nach drei Stunden löst sich die Run-
de mit dem guten Gefühl auf, doch 
zahlreiche wichtige Informationen er-
halten, neue, ähnlich denkende Kolle-
ginnen und Kollegen kennen gelernt 
sowie die KZV-Spitze wirklich einmal 
„auf Augenhöhe“ mit sehr viel persön-
lichem Einblick erlebt zu haben. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser Stelle 
noch einmal an Herrn Dr. Banthien und 
Herrn Dr. Franz! 

Dr. Anja Seltmann

Zahnärztliche Leistungen an Azubis delegieren – geht das?
Zahnstein, Abdruck, Provi – alles kein Problem? „Meine ZFA kann das! Meine Azubi soll das lernen, darf 
sie es dann auch alleine ausführen?“ 

Die Ausbildung zur ZFA ist erfolg-
reich abgeschlossen – die Erwartung 
vieler Zahnärzte bei der Einstellung 
einer frischgebackenen ZFA lautet: 
„Zahnstein entfernen, Situ-Abdrücke 
nehmen, Provis herstellen: Das geht 
doch wohl.“

In Zeiten steigenden Kostendrucks 
und „dünner Personaldecke“ mag man-
chem Kollegen die Idee kommen, sich 
durch umfangreiche Delegation, auch 
an Auszubildende, kurzfristige Kosten-
vorteile zu verschaff en. Das birgt Risiken, 
die sorgfältig zu beachten sind; die De-
legation an Auszubildende ist nach 
dem ZHG sogar ausdrücklich unzuläs-
sig (vgl. § 1 ZHG, Abs. 5). Die Qualität 
der Leistungen wäre bei Missachtung 
der Grundsätze unmittelbar gefährdet, 
ein solches Verhalten ist überdies un-
kollegial. Es schädigt letztendlich das 
Ansehen der Zahnärzteschaft insgesamt 
und wirft zugleich die Frage nach der 
angemessenen Vergütung der dele-
gierten Leistungen auf. Da die Partner 
im Gesundheitswesen, die das Vergü-
tungssystem verwalten, ein immerwäh-
rendes Interesse an der Verbilligung von 
Leistungen haben, kann ein Bumerang 
für alle daraus werden. Ob es nun Ange-
bote zu Sonderverträgen sind oder Ar-
gumente, warum eine Leistung neu zu 
bewerten ist – in allen Fällen steigt letzt-
lich der Kostendruck im Gesamtsystem.

Delegation von Leistungen an ZFA
Das Zahnheilkundegesetz legt den 

Grundsatz fest, dass der Zahnarzt zur 
persönlichen Leistungserbringung ver-
pfl ichtet ist. Leistungen, die unter Arzt-
vorbehalt stehen, können nicht von 
Berufsfremden ausgeführt werden.

Das Delegieren zahnärztlicher 
Leistungen an ausgelernte Praxismit-
arbeiterinnen ist nur in einem engen 

Rahmen zulässig (vgl. § 1 ZHG, Abs. 5). 
Die Bundeszahnärztekammer hat mit 
aktueller Ausgabe 2009 den „Delegati-
onsrahmen der Bundeszahnärztekam-
mer für Zahnmedizinische Fachange-
stellte“ herausgegeben ( http://www.
bzaek.de/fi leadmin/PDFs/grafi ken/De-
legationsrahmen.pdf  oder auf der QM-
CD der ZÄK HH unter dem Suchbegriff  
„Delegation“ zu fi nden). 

Das Beachten der dort erläuterten 
Delegationsgrundsätze gebietet die 
Verantwortung gegenüber unseren 
Patienten. Unsere Patienten bringen 
uns Vertrauen entgegen und erwarten, 
dass sie bestmöglich und sicher behan-
delt werden.

In der täglichen Praxis stellen sich 
diese Fragen: 
- Welche zahnärztlichen Leistungen 

sind überhaupt delegierbar?
- An wen ist welche Leistung delegierbar? 
- Ist die Mitarbeiterin objektiv qualifi -

ziert: Hat Sie entsprechende Fortbil-
dungen absolviert? 

- Ist die Mitarbeiterin subjektiv qua-
lifi ziert: Ist sie „weisungstreu“, über-
schreitet sie nicht den Delegations-
rahmen und gibt sie bei Schwierig-
keiten, und Komplikationen sofor-
tige Rückmeldung an den Zahnarzt? 

- Lässt es der konkrete Patientenfall 
zu, die Leistung durch eine Mitarbei-
terin erbringen zu lassen? 

- Weiß der Patient um die Delegation 
und stimmt der Patient ihr zu?  

Delegation an Auszubildende
Die Delegation zahnärztlicher 

Leistungen an Auszubildende ist im 
Prinzip nicht möglich: „An Auszubilden-
de zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten dürfen keine zahnärztlichen 
Leistungen delegiert werden“ (vgl. „De-
legationsrahmen…“, S. 4 bzw. ZHG). Die 
Vorbereitung späterer Delegation im 
Rahmen der Ausbildung kann jedoch 
für leistungsstarke Auszubildende sehr 
wohl umgesetzt werden. 

In den ersten beiden Ausbildungs-
jahren sind zunächst die Grundlagen 

Besuchen Sie doch mal die Kammer bei Facebook! Herzlich willkommen.

Anzeige
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der Berufsausübung der ZFA sicher zu 
erwerben, also 
- Arbeitssicherheit  und Hygiene, um 

Selbst- und Fremdgefährdungen 
auszuschließen; 

- Arbeitsvorbereitung und Assistenz 
bei allen praxisüblichen Behand-
lungen; 

- Patientenbetreuung sowie 
- Verwaltungs- und Organisationsar-

beiten.  

Im dritten Ausbildungsjahr  können 
dann auch Delegationsleistungen nach 
§ 1 Abs. 5, 6 ZHG gezeigt und unter 
direkter Anleitung geübt werden. Da-
bei muss entweder der Zahnarzt selbst 
oder eine geeignete ausgelernte ZFA 
permanent anwesend sein und den Ar-
beitsprozess überwachen, um ggf. je-
derzeit korrigierend eingreifen zu kön-
nen. Durch die direkte Überwachung 
und Korrektur kann die Auszubildende 
die gewünschten Fertigkeiten erlernen. 
Die Qualität der zu erbringenden Lei-
stung wird abgesichert, und der Pati-
ent wird keiner unzumutbaren Gefahr 
ausgesetzt. 

Im Sinne einer verantwortungs-
vollen Ausbildung wäre es eine Miss-
achtung unserer Fürsorgepfl icht, wenn 
wir Leistungen von Auszubildenden 

verlangen, die diese gar nicht beherr-
schen können. Im Regressfall wird 
zwar die Auszubildende nicht haftbar 
gemacht, sondern der delegierende 
Zahnarzt; Auszubildende können und 
müssen aber auf fachlich hohem Ni-
veau ausgebildet werden, bevor sie die 
eigenständige Ausführung anspruchs-
voller Tätigkeiten angewiesen bekom-
men.

Verantwortungsvolle Vorberei-
tung von Delegation innerhalb 
der Ausbildung

Für die Praxis ist die Frage zu beant-
worten, wie der Spagat zwischen der 
Nicht-Delegierbarkeit zahnärztlicher 
Leistungen an Azubis und der Erwar-
tung an ausgelernte ZFA, delegierbare 
Leistungen zu beherrschen, geschaff t 
werden kann.

Hier gilt wie überall, dass Ausbil-
dung einen zeitlichen und materiel-
len Einsatz erfordert, bevor Tätigkeiten 
sicher beherrscht werden, sodass sie 
wirtschaftlich erbracht werden kön-
nen. Die Vermittlung aller geforderten 
Ausbildungsinhalte des Ausbildungs-
rahmenplanes ist für die Ausbildungs-
praxis ohnehin eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Woher dann die personellen 

Kapazitäten nehmen, um zusätzlich 
notwendiges theoretisches Wissen und 
praktische Umsetzung delegierbarer 
Leistungen zu gewährleisten? Hilfe-
stellung bieten die ZÄK Hamburg und 
das angegliederte NFI mit speziellen 
Azubi-Fortbildungskursen. Diese Kurse 
sind für Auszubildende im dritten Aus-
bildungsjahr angelegt. Angeboten wer-
den z. B. Einführungskurse in Prophy-
laxe und Zahnsteinentfernung; auch 
Abdrucknahme, Modellherstellung 
und der Provisoriumsherstellung sind 
regelmäßig im Programm. Die Azubi-
Kurse sind im Fortbildungsprogramm 
für Team und Mitarbeiterinnen grün 
markiert. Diese  Fortbildungsangebote 
sind auch online auf der Seite der Zahn-
ärztekammer Hamburg abrufbar. 

Die objektive Qualifi kation der Mit-
arbeiterin kann durch den Besuch der 
Kurse abgesichert werden, wenn zu-
sätzlich eine Einübung unter direkter 
Anleitung und Kontrolle in der Praxis 
erfolgt. Auf diesem Wege können lei-
stungsstarke Auszubildende durchaus 
schon im Rahmen der Ausbildung alle 
nötigen Grundlagen für die spätere De-
legation von Leistungen erlangen.

Dr. Christine Friedrich

Buch: Die Zukunft Ihrer Zähne, Patientenaufklärung leicht gemacht
Ein seit Jahren anhaltender Innova-

tionsschub hat die Zahnmedizin verän-
dert. CAD/CAM- Verfahren zur Herstel-
lung von Zahnersatz, 3-dimensionale 
bildgebende Verfahren wie die digitale 
Volumentomografi e oder  computerge-
stützte Navigation bei Implantationen 
sind nur einige der immer wiederkeh-
renden Schlagworte.

Aber wer versteht das alles noch, 
wer braucht das überhaupt? Es werden 
Hoff nungen geweckt und gleichzeitig 
viele Fragen aufgeworfen.

Mit diesem Buch erhalten Sie um-
fangreiches Bildmaterial und speziell 

Dr. Markus Fleiner

aufbereitete Hintergrundinformati-
onen, um Ihren Patienten vielfältige Be-
handlungsmöglichkeiten vorzustellen. 
Gerade vor dem Hintergrund des neu-
en Patientenrechtegesetzes kommt der 
Aufklärung eine noch bedeutendere 
Rolle zu. Es werden  konkrete Vorschlä-
ge für Aufklärungsbögen und Einver-
ständniserklärungen gemacht.

Das Buch gibt dem Zahnarzt die Ge-
legenheit, sehr schnell in Wort und Bild 
zu informieren. Zur weiteren Lektüre, 
z. B. zur Überbrückung einer kurzen 
Pause, können Sie es dem Patienten 
zur Verfügung stellen, oder Sie  geben 

es einfach mit nach Hause. Das Buch 
ist leichtverständlich geschrieben, sein 
handliches Format lädt gerade dazu 
ein, es dem Patienten oder auch einem 
Angehörigen in die Hand zu drücken.

Markus Fleiner (Hrsg.), Die Zukunft 
Ihrer Zähne, Patientenaufklärung leicht 
gemacht, Deutscher Zahnärzte Verlag, 
2013, 14,8 x 21 cm, broschiert, VIII + 
77 Seiten, mit 42 Abbildungen in 96 
Einzeldarstellungen, ISBN 978-3-7691-
3000-3, € 29,95.

Anmerkung: Der Autor ist als Zahn-
arzt in Hamburg niedergelassen.

Doppelqualifi kation Berufsausbildung zur ZFA und Fachhochschulreife in drei 
Jahren – der erste und letzte Durchgang an der W4?
Im Frühjahr 2010 setzte das Hamburger Institut für Berufl iche Bildung (HIBB) in Hamburg einen weiteren 
Meilenstein zur Verbesserung der Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Im Bildungsgang „Dual 
Plus“ haben nunmehr alle Hamburger Auszubildenden, auch Auszubildende Zahnmedizinische, Medizi-
nische und Tiermedizinische Fachangestellte, die Möglichkeit, neben der Berufsausbildung über Zusatz-
unterricht auch die Fachhochschulreife zu erwerben.

Die W4 startete im Sommer 2010 ne-
ben drei anderen Berufl ichen Schulen 
als Pilotschule in der Erprobung dieses 
Bildungsangebots.

Im HZB 6-2011 und auf verschie-
denen Veranstaltungen, auch in der 
Zahnärztekammer, warb die Berufs-
schule bei den Ausbilderinnen und 
Ausbildern im Zahnmedizinischen 
Bereich um Unterstützung für diesen 
Bildungsgang. Besonders attraktiv für 
Praxen ist dabei die Möglichkeit, den 
eigenen fachlich hoch qualifi zierten 
Nachwuchs z. B. für das Praxismanage-
ment großzuziehen und zu binden. 

Der Zuspruch war jedoch nur 
schleppend, die Chancen wurden nicht 
erkannt und letztlich vertan. Statt opti-
mistisch geplanter zwei Lerngruppen, 
jeweils eine aus dem MFA- und eine aus 
dem ZFA-Bereich, startete im Sommer 
2010 eine kombinierte MFA/ZFA-Lern-
gruppe von 21 Schülerinnen. Im Laufe 
der drei Jahre stieg etwa die Hälfte der 
Teilnehmerinnen aus dem Zusatzunter-
richt aus. 8 MFA und 3 ZFA traten zur 
Abschlussprüfung zur Fachhochschul-
reife an, 4 bestanden nicht, alle aus 
dem MFA-Bereich. Das heißt: eine Be-
stehensquote von bescheidenen 64 %.

Worin liegen die Ursachen für dieses 
mäßige Ergebnis?

Einzige Voraussetzung auf Seiten 
der Auszubildenden für eine Zulassung 
zu diesem Bildungsangebot ist ein No-
tendurchschnitt von 3,0 in den Haupt-
fächern im Realschulabschlusszeugnis. 
Um zu einer realistischeren Einschät-
zung des Leistungsvermögens in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch zu kommen, scheint aber ein 
gründlicheres und aussagekräftigeres 
Auswahlverfahren notwendig zu sein. 

Auch die anfängliche Leistungs-
bereitschaft und Motivation nahmen 
im Laufe der drei Jahre deutlich ab. 
Dies wiederum hat seine Ursache in 
der immensen Doppelbelastung durch 
Ausbildung und Zusatzunterricht. 
Zu den vertraglich vereinbarten wö-
chentlichen, in der Regel ungünstigen 
Arbeitszeiten kommen fünf Stunden 
Zusatzunterricht, zudem noch einmal 
mindestens fünf notwendige Stunden 
für die Vor- bzw. Nachbereitung des 
FHR-Zusatzunterrichts – das ist off en-
sichtlich nur im Ausnahmefall zu lei-
sten.

Und die Zukunftsperspektiven im 
Gesundheitsbereich?

Wenn die zahnärztliche Praxis die 
Dual-Plus-Auszubildende nicht in der 
Arbeitszeit entgegenkommt und wenn 
sie sie darüber hinaus nicht auch ideell 
unterstützt, dann hat dieses Bildungs-

angebot im Bereich der medizinischen 
Assistenzberufe keine Chance. Im Gegen-
satz dazu ist dieses Angebot in Industrie, 
Handel und Handwerk, besonders im IT-
Bereich, stark nachgefragt und etabliert. 
Hier werden die Teilnehmer grundsätz-
lich unterstützt, die Zusatzqualifi zierung 
wird perspektivisch als Investition in den 
eigenen Nachwuchs betrachtet.

Obwohl es dieses Bildungsangebot 
für Zahnmedizinische Fachangestellte 
nach wie vor gibt (der Zusatzunter-
richt fi ndet jetzt in Abendform oder am 
Samstag in der Berufsschule H12 im 
Ausschläger Weg statt), ist die Nachfra-
ge nach der Doppelqualifi kation Aus-
bildung/Fachhochschulreife auch zum 
jetzigen Ausbildungsbeginn im August 
2013 leider verschwindend gering.

Die ausbildende zahnärztliche Pra-
xis sollte deshalb endlich die Chancen 
dieses Bildungsganges  erkennen: 
- Sie steigert die Attraktivität und 

Qualität der berufl ichen Ausbildung 
zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten.

Anzeige



16

HZB 9-2013 HZB 9-2013

17

N
ac

hr
ic

ht
en

Ka
m

m
er

-N
ac

hr
ic

ht
en

Gelöste Stimmung bei der Klausurtagung des Kammervorstandes mit 
Gästen in Warnemünde (v. l.):
Dr. Thomas Einfeldt, Dr. Horst Schulz (Vorsitzender Fortbildungsaus-
schuss), Prof. Dr. Wolfgang Sprekels, Prof. Dr. Dietmar Oesterreich 
(Kammerpräsident M-V), Konstantin von Laff ert, Dr. Helmut Pfeff er 
und Dr. Thomas Clement

Klausurtagung des Kammer-Vorstandes mit vielen Themen
Im Rahmen der diesjährigen Klausurtagung des Vorstandes der Zahnärztekammer Hamburg in Warne-
münde wurden einige Themen besprochen, die über die Tagesaktualität hinausgingen. Der Vorstand dis-
kutierte über mögliche Auswirkungen der Bundestagswahl am 22. September auf die Gesundheitspolitik, 
Themen für die nächste Legislaturperiode, Konfl iktsituationen zwischen Praxisinhabern und angestellten 
Zahnärzten, Alterszahnheilkunde, die Ausbildungssituation und Kammeraktivitäten für junge Mitglieder. 

Der Kammervorstand 
war der Auff assung, dass 
die Mitglieder über die 
Zielsetzungen der Parteien 
in der künftigen Gesund-
heitspolitik informiert 
sein sollten. Insbesondere 
welche Auswirkungen die 
Einführung der Bürgerver-
sicherung auf die Existenz 
der Praxen haben würde, 
sei den Mitgliedern sicher 
deutlich geworden. Dieser 
Umbruch in der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens wäre zu-
sammen mit Änderungen in der Steuer-
politik bedrohlich genug für Zahnärzte 
und Praxismitarbeiterinnen. Der Vorstand 
beschloss, die Mitglieder aufzurufen, zur 
Wahl zu gehen, und sie aufzufordern, 
auch mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eindringlich zu sprechen. 

In einer Brainstorming-Runde steckte 
der Vorstand mögliche künftige Aufga-
bengebiete der Körperschaft ab. Was 
hiervor Realität wird, ist abhängig von 
der Politik. Der Vorstand war sich darin 
einig, fl exibel auf die Anforderungen im 
Interesse der Mitglieder zu agieren.

Erst seit einigen Jahren gibt es für 
Zahnärzte die Möglichkeit, Kolleginnen 
und Kollegen in der Praxis anzustellen. 
Die Kammer sieht mit Sorge, dass auf 
diesem Gebiet bislang nicht aufgetre-
tene Fragen auftauchen, der zu einem 
neuen Beratungsbedarf für beide Sei-
ten führt. Der Vorstand war sich schnell 
einig, diese Mitglieder gerade unter 
den Vorzeichen der Kollegialität über 
die rechtlichen Grenzen informieren zu 
müssen. Beide Partner hätten schließ-

lich eine Approbation. Da sollte ein 
gedeihliches Miteinander möglich sein. 
Der Vorstand beschloss, ein Informati-
onsseminar anzubieten.

Das Gesundheitswesen kann auf die 
zunehmende Zahl pfl egebedürftiger 
Menschen off enbar nicht adäquat rea-
gieren. Der Vorstand zeigte sich besorgt 
über die nicht eben optimale zahn-
ärztliche Versorgung vieler älterer Mit-
menschen. Umfassende Lösungen sind 
nicht in Sicht. Der Vorstand beschloss, 
den Gedankenaustausch interessierter 
Mitglieder an der Betreuung von Pfl e-
geheimbewohnern fortzusetzen. Die 

Fortbildung Zahnärzte Oktober 2013
Datum Kurs Nr. Thema/Referent Gebühr

12.10.13 40292 inter Notfallmanagement für Zahnärztinnen und Zahnärzte
Hans-Peter Daniel, Lütjensee

€ 200,--

16.10.13 31068 impl Praktische Demonstration von Sinusbodenelevation, speziellen Augmentationsverfahren 
sowie Knochenentnahmetechniken
Dr. Dr. Dieter H. Edinger, Hamburg

€ 120,--

16.10.13 40294 inter Notfälle in der zahnärztlichen Praxis, lebensrettende Sofortmaßnahmen 
– Teamwork Zahnarzt und Mitarbeiterin
Hans-Peter Daniel, Lütjensee

ZA  € 85,--
ZFA € 40,--

18.10.13 40305 kfo Mini-Implantate zur Verankerung in der Kieferorthopädie Kurs I für Einsteiger: 
Indikationen, Konzepte, Risiken
OA Priv.-Doz. Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf

€ 200,--

19.10.13 21075 inter Professionelle Dentalfotografi e – Kompaktkurs Basiswissen und Praxis der Dentalfotografi e
Erhard J. Scherpf, Kassel

€ 355,--

19.10.13 40306 kfo Mini-Implantate zur Verankerung in der Kieferorthopädie Kurs II für Fortgeschrittene: 
Biomechanik und klinisches Management
OA Priv.-Doz. Dr. Benedict Wilmes, Düsseldorf

€ 280,--

23.10.13 50098 kons Vorhersagbares Management endodontischer Notfälle
Dr. Martin Brüsehaber, Hamburg/Dr. Johannes Cujé, Hamburg

€ 120,--

25.10.13 1025 kfo Sportmundschutz – ein Muss auch für viele Patienten in kieferorthopädischer Behandlung
Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Berlin

€ 60,--

26.10.13 40300 inter Das tapfere Schreiberlein – Wissenschaftliches Publizieren – Tipps und Etikette
Dr. Thomas Lietz, Neulingen

€ 340,--

30.10.13 31071 impl Praktische Demonstration und Diskussion der computergestützten, schablonengeführten 
Implantation
Dr. Dr. Dieter H. Edinger, Hamburg

€ 120,--

30.10.13 70044 rö Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz nach § 18a RöV
Prof. Dr. Uwe Rother, Hamburg

€ 70,--

Anmeldungen bitte schriftlich an die Zahnärztekammer Hamburg, Fortbildung, Postfach 74 09 25, 22099 Hamburg, Frau Knüppel, Tel.: 
(040) 73 34 05-37, oder Frau Westphal, Tel.: (040) 73 34 05-38, Fax: (040) 73 34 05-76 oder (040) 732 58-28 oder per Mail: fortbildung@zaek-hh.de. 
Das Fortbildungsprogramm fi nden Sie auch unter www.zahnaerzte-hh.de, Rubrik „Zahnarzt & Team/Fortbildung“.

norddeutschen Kammern 
rund um Hamburg wurden 
angesprochen, und es gab 
Zuspruch für eine Sonder-
fortbildung für Kollegen, 
die Pfl egeheime betreuen. 

Dem Vorstand lag ferner 
die aufwendige Auswer-
tung von zwei Befragungen 
zur Situation der ZFA-Aus-
bildung vor. Anstöße aus 
den Befragungen sollen in 
künftige Ausbildersemi-

nare und Artikel im HZB einfl ießen.

Ausführlich diskutierte der Vorstand 
auch über die zeitnahe Einbindung des 
zahnärztlichen Nachwuchses in die 
Kammerarbeit. So kam der Vorstand 
überein, dass Studierende off enbar nur 
in Maßen schon ein Ohr für die Kammer 
haben. Der Vorstand beschloss, die As-
sistentenstammtische wieder zu reakti-
vieren. Hier könnte die Kammer jungen 
Zahnärzten zusammen mit anderen 
Trägern fachliche Informationen und 
kollegiales Miteinander näherbringen.

et

- Sie gewinnt geeigneten Nachwuchs.
- Sie bindet diesen längerfristig an 

den Betrieb.
- Sie bereitet ihn im Sinne einer nach-

haltigen Personalentwicklung für er-
weiterte betriebliche Aufgaben vor.

Wolfgang Bowe, Abteilungsleiter Zahn-
medizinische Fachangestellte W4

Zahnärzte für Afrika: Nachhaltige Entwicklungs-
zusammenarbeit 

Durch unermüdlichen Einsatz ist 
es unserer Organisation „Dentists for 
Africa“ gelungen, nunmehr 12 zahn-
ärztliche Praxen in Kenia einzurichten. 
Hier werden sowohl von kenianischen 
Behandlern als auch von deutschen 
Zahnärzten vor allem Not leidende 
Menschen zahnärztlich versorgt.

Wichtige Termine vor unserer Jah-
reshauptversammlung:

In Kisii nahe dem Victoriasee warten 
über 60 Kinder mit Lippen-Kiefer-Gau-
menspalten auf Hilfe. 

Ende September werden Dr. Ul-
rich Schwarz (Erfurt), Dr. Dieter Bolten 
(Wiesbaden) und Dr. H.-Joachim Schin-
kel (Sömmerda) mit Unterstützung von 
Lehrern der Mt. Kenya–Universität eine 
Seminarwoche mit allen Behandlern 
und Zahntechnikern unserer einge-

richteten Zahnstationen durchführen, 
um einerseits zahnmedizinisches Wis-
sen weiterzugeben und andererseits 
voneinander zu lernen. Überhaupt sind 
unsere Hilfseinsätze auch für uns selbst 
bereichernd, denn die menschlichen 
Begegnungen und Erfahrungen gehen 
unter die Haut.

Wir laden alle, die einen Hilfseinsatz 
in Afrika erwägen, die Patenschaft für 
ein Waisenkind bedenken oder sich ins-
gesamt für unsere Projekte interessie-
ren, zu unserem Jahrestreff en vom 25. 
bis 27.10.2013 nach Heiligenstadt ein:

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf unserer Website www.dentists-for-
africa.org oder telefonisch unter 03634-
621079.
Dr. Peter Dierck, 2. Vorsitzender
Dentist for Africa

Schon gesehen?

Serviceangebote der KZV, Abrech-
nung Rundschreiben, Tabellen, Hand-
buch, Gremien und viel mehr. 
http://www.zahnaerzte-hh.de/zahn-
arzt-team/kzv.html

Herbst 2013 – Frühjahr 2014  -  Sechs Module  -  Konzipiert für junge Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte auf dem Weg in die Selbstständigkeit
Themen:
- Berufl iche und persönliche Standortbestimmung
- Der Weg in die Selbstständigkeit
- Der Zahnarzt als Arbeitgeber
- Zahnärztliche Abrechnung nach Bema und GOZ
- Rechte und Pfl ichten, Praxisführung
- Selbstständigkeit und Selbstverwaltung

Weitere Infos: http://bit.ly/11CwQGw

Kurse  I   Niederlassungsseminar 8501

Schon gesehen?

Serviceangebote der KZV, Abrech-
nung Rundschreiben, Tabellen, Hand-
buch, Gremien und viel mehr. 
http://www.zahnaerzte-hh.de/zahn-
arzt-team/kzv.html
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der Arzt bzw. Zahnarzt Vergütungen 
nur für Leistungen berechnen, die nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst für 
eine medizinisch notwendige ärztliche 
Versorgung erforderlich sind. 

Wenn im speziellen Fall in der Li-
quidation keine Verlangensleistungen 
ausgewiesen sind, ist davon auszuge-
hen, dass nur medizinisch notwendige 
Leistungen berechnet werden/wor-
den sind. Urteil des VG Stuttgart vom 
27.12.2006 17K 1608/06. Medizinisch 
notwendig ist eine Leistung dann, wenn 
es nach den objektiven medizinischen 
Befunden und anerkannten ärztlichen 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Be-
handlung vertretbar war, sie als not-
wendig anzusehen (Bundesgerichtshof 
(BGH), Urteile vom 29.11.1978, Az.: IV 
ZR 175/77; vom 29.05.1991, Az: IV ZR 
151/90 und vom 12.03.2003, Az: IV ZR 
278/01). Die Versicherung muss auch 
Kosten für teurere Behandlungen über-
nehmen, solange diese medizinisch 
notwendig sind und keine Übermaß-
behandlung darstellen. BGH-Urteil: 
12.03.2003, Az: IV ZR 278/01. Es bleibt 
dem Patienten in Absprache mit dem 
Zahnarzt überlassen, für welche der 
möglichen therapeutischen Alterna-
tiven er sich entscheidet, um die not-
wendige Versorgung vorzunehmen. 

Anders verhält es sich, wenn ein 
Heil- und Kostenplan eingereicht wird 
und der Patient eine verbindliche Er-
stattungszusage erwartet. Dann ist die 
Frage des Versicherers nachvollzieh-
bar, ob es sich um eine Leistung auf 
Verlangen handelt, da dies im Heil- 
und Kostenplan – im Gegensatz zur 
Liquidation – nicht angegeben werden 
muss. Häufi g führen solche Anfragen 
zur Verzögerung der Leistungszusage 
(geplante Behandlung) oder zur Ver-
zögerung bzw. Kürzung der Erstattung 
(durchgeführte Behandlung). Die Versi-
cherung erteilt eine Erstattungszusage 
erst, wenn ihr sämtliche geforderte Un-
terlagen vorliegen.

Die Bundeszahnärztekammer be-
richtet, dass es eine erfreuliche Neu-
regelung gibt: Der Bundestag hat am 
31. Januar 2013 § 192 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) um einen zusätz-
lichen Absatz 8 erweitert. Nach die-
sem haben privat Krankenversicherte 
und gesetzlich Krankenversicherte mit 
Zusatzversicherung nach Inkrafttreten 
der Regelung einen Auskunftsanspruch 
gegenüber ihrem Versicherer: „Der Ver-
sicherungsnehmer kann vor Beginn ei-
ner Heilbehandlung, deren Kosten vo-
raussichtlich 2.000 Euro überschreiten 
werden, in Textform vom Versicherer 
Auskunft über den Umfang des Ver-
sicherungsschutzes für die beabsich-
tigte Heilbehandlung verlangen. Ist 
die Durchführung der Heilbehandlung 
dringlich, hat der Versicherer eine be-
gründete Auskunft unverzüglich, spä-
testens nach zwei Wochen, zu erteilen, 
ansonsten nach vier Wochen. Auf einen 
vorgelegten Kostenvoranschlag und 
andere Unterlagen ist dabei einzuge-
hen. Die Frist beginnt mit Eingang des 
Auskunftsverlangens beim Versiche-
rer. Ist die Auskunft innerhalb der Frist 
nicht erteilt, wird bis zum Beweis des 
Gegenteils durch den Versicherer ver-
mutet, dass die beabsichtigte medizi-
nische Heilbehandlung notwendig ist.“

Die BZÄK begrüßt diese gesetzliche 
Klarstellung und vertritt die Auff as-
sung, dass ein Heil- und Kostenplan 
Patienten nur dann etwas nützt, wenn 
die PKV die Einsichtnahme auch mit 
einer verbindlichen Erklärung zur Kos-
tenübernahme verknüpft. Der von der 
Rechtsprechung entwickelte Anspruch 
auf Erteilung einer verbindlichen Erklä-
rung zur Kostenübernahme (vgl. BGH 
Urt. v. 08.02.2006, Az.: IV ZR 131/05 und 
Urt. v. 22.10.1987, Az.: IV ZR 213/91) 
fi ndet nun seine gesetzliche Grundlage.

3. Fragen, die sich auf das Versi-
cherungsverhältnis beziehen 

Anlass eines Auskunftsbegehrens ist 
häufi g der Wechsel des Patienten aus 

der gesetzlichen zu einer privaten Kran-
kenversicherung oder der Abschluss 
einer privaten Zusatzversicherung zu-
sätzlich zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung.
- Typische Fragestellung in diesem 

Zusammenhang:
- Seit wann befi ndet sich der Patient 

bei Ihnen in Behandlung? 
- Wann rieten Sie erstmals zu dieser 

Behandlung? 

Anfragen zum Versicherungsverhält-
nis beziehen sich auf den technischen 
bzw. vertraglichen Versicherungs-
schutz des Patienten und sind daher 
vom Patienten direkt zu beantworten, 
zumal dieser aus eigener Kenntnis oder 
auf Grund der ihm vorliegenden Un-
terlagen diese Anfragen selbst beant-
worten kann. Oftmals kommen diese 
Patienten neu in die Praxis und legen 
dem Behandler die umfangreichen Fra-
gebögen vor. Der Zahnarzt ist hier nicht 
als medizinischer Experte gefragt und 
sollte ggf. nur mit einer Befundmit-
teilung unterstützen. Der Versicherte 
kann die Fragen, bei wem er wann und 

mer erst nach Einverständniserklärung 
des Patienten geschehen.

Achtung: Patienten darauf hinwei-
sen, dass bereits vorhandene und do-
kumentierte Befunde in der Regel nicht 
zu versichern sind. „Ein brennendes 
Haus kann man nicht versichern.“

2. Anfragen nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages:

Es geht entweder um die Feststel-
lung der medizinischen Notwendig-
keit der geplanten Behandlung oder 
ob überhaupt ein versicherungstech-
nischer Anspruch auf Erhalt der Versi-
cherungsleistung durch den Versicher-
ten besteht (Anfrage zum Versiche-
rungsverhältnis). Typische Fragestel-
lung zur medizinischen Notwendigkeit 
z. B.:
- Warum sind/waren hier 4 statt 2 Im-

plantate medizinisch notwendig? 
- Sind Behandlungsalternativen be-

sprochen worden? Usw.

Der Versicherer gibt vor, die unklare 
medizinische Notwendigkeit geplanter 
oder bereits durchgeführter (auch ein-
zelner) zahnärztlicher Leistungen über-
prüfen zu wollen. Ergänzend werden 
Unterlagen, wie z. B. Röntgenbilder, ein 
Auszug aus der Karteikarte, ggf. Model-
le angefordert.

Bei Behandlung und Verordnung 
durch Ärzte/Zahnärzte gilt der Grund-
satz, dass i. d. R. die aufgrund ärzt-
licher Anordnung entstehenden Auf-
wendungen nach objektivem Maßstab 
auch notwendig sind. Dies korrespon-
diert mit den Regelungen in § 1 Abs. 2 
GOZ bzw. § 1 Abs. 2 GOÄ. Danach darf 

entsprechenden Zähne, wie im vorlie-
genden Fall, keine Leistungen erhalten 
oder aber erheblich höhere Prämien 
zahlen müssen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Dres-
den hat mit Urteil vom 28. Mai 2009 
(Az: 4 U 246/09) entschieden, dass auch 
dann, wenn ein behandlungsbedürf-
tiger Zustand vor Vertragsbeginn le-
diglich diagnostiziert, die Behandlung 
aber nicht durchgeführt wurde und 
sich der Patient erst viele Jahre später 
für eine andere Versorgung entschei-
det, die Versicherung leistungsfrei ist.

Nicht selten werden Versicherungs-
verträge (auch Zusatzkrankenversi-
cherungen) ohne vorherige Prüfung 
des Zahnbefundes abgeschlossen. Die 
Versicherung prüft erst, wenn der Lei-
stungsfall eintritt. 

Grundsätzlich sind Auskunftsbegeh-
ren der Versicherer in verschiedene Ka-
tegorien einzuteilen:

1. Anfragen vor Abschluss des Ver-
sicherungsvertrages: 

Hier interessiert sich der Versiche-
rer für den „mundgesundheitlichen 
Ist-Zustand“ des Antragsstellers, um 
das Versicherungsrisiko einzuschätzen. 
Mit der Befundauskunft kann der Be-
handler hier unterstützen, jede weitere 
Auskunftserteilung (Fragen nach ande-
ren Vorbehandlern und bisherigen Be-
handlungen in anderen Praxen) ist Ob-
liegenheit des Versicherungsnehmers. 
Falls ein Ausfüllen des Fragebogens 
durch den Zahnarzt erfolgt, um dem 
Patienten zu helfen, sollte die Übermitt-
lung der Daten jedoch unbedingt im-

Die Heilbehandlung beginnt laut 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs nicht erst mit den therapeutischen, 
sondern bereits mit den diagnostischen 
Maßnahmen. Demnach ist Beginn der 
Heilbehandlung in der Regel schon die 
erste zahnärztliche Untersuchung, die 
mit einer Befunderhebung und einem 
Behandlungsvorschlag verbunden ist.

Angenommen, ein Patient kommt 
als Schmerzpatient im März 2012 in 
die Praxis. Zahn 26 wird extrahiert. Die 
Wunde soll in Ruhe abheilen. Im Au-
gust erscheint der Patient zur Routi-
neuntersuchung wieder in der Praxis, 
nun wird er vom Behandler umfassend 
über alle Behandlungsmöglichkeiten 
aufgeklärt, insbesondere über die Ver-
sorgung der Lücke durch eine Brücke 
oder ein Implantat. Der Behandler do-
kumentiert ordnungsgemäß die einzel-
nen Punkte der Beratung. Der Patient 
kann sich die Behandlung z. Zt. nicht 
leisten und möchte sich die Behand-
lungsvorschläge überlegen. Angeregt 
durch die Beratung schließt der Patient 
eine Zusatzversicherung ab. Die War-
tezeit des neuen Vertrages ist mit dem 
01.04.2013 abgelaufen, und der Patient 
lässt sodann seine Lücke mit einem 
Implantat versorgen. Als er die Liqui-
dation einreicht, verwehrt die private 
Zusatzversicherung die Erstattung. Hier 
liegt die Feststellung des sanierungs-
bedürftigen Befundes vor Abschluss 
des Versicherungsvertrages, somit ist 
der Versicherer bezüglich der später 
ausgeführten Zahnersatzversorgung 
leistungsfrei. Der Patient kann durch-
aus auch für die bestehende Zahn
(-lücke) 26 oder andere fehlende Zähne 
versichert werden, würde aber für die 

Auskunftsbegehren privater Krankenversicherer
Im Rahmen der GOZ-Beratung hören wir, dass die zahnärztlichen Behandlungsteams in der Praxis zuneh-
mend mit Anfragen (Auskunftsbegehren) privater Krankenversicherer konfrontiert werden. Die Beant-
wortung dieser Fragenkataloge ist aufwendig und zeitraubend. Es ist von Bedeutung, sich mit den ver-
schiedenen Aspekten unterschiedlicher Auskunftsbegehren auseinanderzusetzen, um die Anfragen kurz, 
bündig und sicher beantworten zu können.

Anzeige
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GOZ-Ecke: Die Geb.-Nr. 7080 und 7090
Die Geb.-Nr. 7080 und 7090 GOZ 

beschreiben die Versorgung eines Kie-
fers mit Interimszahnersatz, je Krone 
bzw. je zu überbrückendes Brücken-
glied mit einer provisorischen Versor-
gung, die für mindestens drei Monate 
Tragezeit konzipiert und eingegliedert 
und im zahntechnischen Labor/Zahn-
arztlabor gefertigt worden ist. 

Das laborgefertigte Provisorium 
nach Geb.-Nr. 7080 GOZ ist unab-
hängig von der Anfertigungsform als 
Voll-, Teil- oder Stiftprovisorium be-
rechnungsfähig. Ein ggf. notwendiger 
Substanzabtrag im Sinne einer Vorprä-
paration ist mit der Gebührenposition 
abgegolten.

Ein Langzeitprovisorium nach Geb.-
Nrn. 7080 und 7090 ist immer dann 
notwendig und berechnungsfähig, 
wenn eine Versorgung mit Zahnersatz 
aus diagnostischen oder therapeu-
tischen Gründen nicht sofort endgül-
tig erfolgen kann, z. B.:
- Die Veränderung der Bisslage oder 

die Stabilisierung einer vorhandenen 
bzw. neu eingestellten Bisslage; 

- die Versorgung nach Extraktion im 
prothetisch zu versorgenden Gebiet; 

- die Versorgung von Zähnen wäh-
rend oder nach endodontischer Be-
handlung; 

- die Versorgung von Zähnen/Kie-
ferabschnitten während oder nach 
Parodontaltherapie.

Ein wesentliches Kriterium für die 
Berechnung der Langzeitprovisorien ist 
die Tragedauer von mindestens drei Mo-
naten. Gründe, die einer endgültigen 
Versorgung binnen drei Monaten entge-
genstehen, können z. B. sein: Überbrü-
ckung der Ausheilungsphase nach chi-
rurgischer Behandlung, längere Krank-
heit/Abwesenheit, berufl iche oder wirt-
schaftliche Ursachen. Beträgt die Trage-
zeit des festsitzenden laborgefertigten 
Provisoriums unter drei Monaten, sind 
anstelle der Leistungen nach den Num-
mern 7080 und 7090 die Leistungen 
nach den Nummern 2260, 2270 oder 
5120 und 5140 zu berechnen.

Mit der Gebühr nach 7080 GOZ, die 
je Zahn oder je Implantat berechnet 
wird, sind folgende Leistungen abge-
golten: Abformungen, Eingliederung 

des Interimszahnersatzes (auch mehr-
mals), z. B. wenn sich der Interimszahn-
ersatz gelöst hat, bzw. Entfernen und 
Wiedereingliedern des Interimszahn-
ersatzes, etwa bei Einproben oder z. 
B. einer Wurzelkanalbehandlung. Die 
Wiederbefestigung eines andernorts 
eingegliederten Langzeitprovisoriums 
ist nicht beschrieben und wird als Ana-
logleistung berechnet. Die Entfernung 
eines mit defi nitivem Zement einge-
gliederten Langzeitprovisoriums wird 
nach der Nummer 2290 GOZ berech-
net. Muss eine Interimskrone wegen 
Verlusts oder Zerstörung neu angefer-
tigt werden, so ist die Geb.-Nr. 7080 er-
neut berechnungsfähig. Die obligato-
rischen zahntechnischen Kosten sind 
auch bei der erneuten Anfertigung 
nach § 9 GOZ in Rechnung zu stellen. 
Es gilt zu beachten, dass die Geb.-Nr. 
7090 „je Brückenglied“ und nicht 
wie nach GOZ 1988 „je Brücken-
spanne“ zu berechnen ist. 

Stephanie Schampel
GOZ-Abteilung
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Bezirksgruppe 10
S t a m m t i s c h
Termine: 26.09.2013, 31.10.2013 und   
 28.11.2013, 20 Uhr.
 Wie üblich: „Immer der letzte 
 Donnerstag im Monat!“
Ort: „Hotel Baseler Hof“, Esplanade 11,  
 20354 Hamburg.
Dr. Claus St. Franz

Bezirksgruppen 

Ungültige Ausweise 
Nachfolgend aufgeführte Zahnarztaus-
weise werden wegen Verlust, Diebstahl 
oder Wegzug für ungültig erklärt: 

Nr. Inhaber Datum

30539 Dr. Angela 
Hausmann

26.11.1993

40075 Dr. med. dent. 
Rainer Bendig

14.05.2009

Sollen die Daten direkt an die Ver-
sicherung übermittelt werden, ist eine 
auf den konkreten Behandlungsfall be-
zogene Entbindung von der Schwei-
gepfl icht unentbehrlich. Frühere Er-
klärungen (auch die vom Versicherer 
bei Antragstellung geforderte allum-
fassende Schweigepfl ichtsentbindung) 
sind rechtlich unwirksam. Alternativ 
werden zur Wahrung der Transparenz 
die Unterlagen zunächst dem Pati-
enten zur Kenntnisnahme übermittelt. 
Der Versicherte (Patient) selbst triff t die 
Entscheidung, ob er die Auskunft der 
Versicherung zuleitet (hier bedarf es 
dann keiner gesonderten Entbindung 
von der Schweigepfl icht). 

In einem aktuellen Fall bot eine Pri-
vate Krankenversicherung als Angebot 
der Vergütung für ein Auskunftsbegeh-
ren die Erstattung nach 75 GOÄ zum 
2,3-fachen Faktor (17,43 Euro). Würde 
die Anfrage zügig per Fax-Rücksendung 
innerhalb von 48 Stunden beantwor-
tet, würde der 3,5fache Faktor (26,53 
Euro)erstattet werden. Ein Zahnarzt 
beantwortete die Anfrage seinerseits 
mit einem Angebot der Auskunftsertei-
lung über 73,50 Euro für den Ersatz der 
zeitlichen Aufwendungen. Die Versi-
cherung bestätigte die Übernahme der 
Kosten prompt und bat ihrerseits, die 
Fragen doch möglichst in den nächsten 
Tagen zu beantworten.

Wenden Sie sich für ergänzenden Fra-
gen gerne an die GOZ-Abteilung: 
Stephanie Schampel
GOZ-Abteilung, Zahnärztekammer 
Hamburg

medizinisch nicht erforderlich ist, daher 
erfolgt die Honorierung nicht nach der 
Gebührenordnung, sondern nach §§ 
612, 670 BGB.

 
Den Auftrag zur Auskunftserteilung 

sowie die Höhe der Vergütung sollte 
der Behandler sich von der Versiche-
rung schriftlich bestätigen lassen. Die 
Vergütung ist unter Berücksichtigung 
der Kosten (zum Beispiel Duplikation 
von Modellen, Anfertigung von Kopien) 
und des Zeitaufwandes für das Aus-
kunftsbegehren nach dem Praxisstun-
densatz zu kalkulieren. Der Betrag wird 
nach Bestätigung der Versicherung 
formlos liquidiert. Anders verhält es 
sich für eine Auskunft nach der Un-
fallversicherungs-Anzeigenverordnung 
(UV-AV). Hier erhält der Zahnarzt die 
im Abkommen festgelegte Gebühr in 
Höhe von 15,22 Euro,

Der Fall, dass eine Versicherung sich 
mit dem Auskunftsbegehren direkt an 
die Praxis wendet, kommt nach un-
serer Kenntnis kaum noch vor. Um die 
Berechnung des Praxisstundensatzes 
nach BGB zu umgehen, verwendet die 
Versicherung einen einfachen Trick: Die 
Unterlagen für das Auskunftbegehren 
werden dem Patienten übermittelt, mit 
der Bitte, diese an den Zahnarzt mit 
der Bitte um Auskunft weiterzuleiten. 
Kommt nun der Patient selbst mit dem 
Auskunftersuchen in die Praxis, so er-
füllt die Beantwortung des Fragebo-
gens den Leistungsinhalt der Gebüh-
rennummer 75 GOÄ: Ein Befundbericht 
nach Ziff er Ä 75 erfordert insbesonde-
re die individuelle, auf den Patienten 
bezogene epikritische Bewertung der 
Anamnese, der erhobenen Befunde 
und ggf. des Krankheitsverlaufs sowie 
der Therapie. Dies ist die Tätigkeit, die 
für den Patienten in diesem Zusam-
menhang erbracht wird. Die geringe 
Entlohnung dieser Aufgabe sollte man 
ggf. als Investition in die ggf. geplante 
Behandlung und vor allen Dingen in die 
Patientenbindung sehen. 

wie bereits behandelt wurde, selbst be-
antworten. 

Die Beantwortung solcher Fragen 
kann von erheblicher rechtlicher Trag-
weite sein und unter Umständen dazu 
führen, dass dem Patienten insgesamt 
der Versicherungsschutz versagt wird. 
Der Patient sollte die Fragen äußerst 
korrekt beantworten, um nicht später 
den Versicherungsschutz zu riskieren. 
Es ist dem Zahnarzt anzuraten, dem 
Versicherer mitzuteilen, dass dieser sei-
ne Anfrage an den Versicherten selbst 
richten soll, da die Zahnarztpraxis nicht 
der richtige Adressat für die Beantwor-
tung vertragsrechtlicher Anfragen ist.

4. Auskunftsbegehren, in denen 
beide Fragetypen nebeneinander 
abgefragt werden (Gemischtes Aus-
kunftsbegehren)

Es werden sowohl Fragen zur me-
dizinischen Notwendigkeit einer ge-
planten oder bereits durchgeführten 
Behandlung als auch Fragen zum Versi-
cherungsverhältnis gestellt, und ergän-
zend werden häufi g Unterlagen ange-
fordert. Häufi ge diesbezüglich gestellte 
Frage: Wann wurde die Behandlungs-
bedürftigkeit erstmals festgestellt, und 
welche Behandlungsalternativen gibt 
es für diesen Patienten?

Es wird empfohlen, vorab zunächst 
konkrete Fragen zum Versicherungsfall 
anfordern. Ohne konkrete Fragen kann 
eine Übersendung von Behandlungs-
unterlagen durch eine Versicherung 
nicht verlangt werden (OLG Hamm, Az: 
20 W 35/90). Bitte beachten Sie jedoch, 
dass grundsätzlich das Einverständnis 
des Patienten eingeholt werden muss. 

Honorierung des Auskunftsbe-
gehrens:

Grundsätzlich muss von Praxissei-
te diff erenziert werden, wer anfragt: 
Kommt die Anfrage direkt von der 
Versicherung, bleibt festzustellen, dass 
Schriftverkehr mit Erstattungsstellen 

Anzeige
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Nachrichten aus der Kammer in aller Kürze

Musterweiterbildungsordnung
Im August fand die Sitzung der 

Weiterbildungsreferenten der NFI-
Kammern zur Umsetzung der Mu-
sterweiterbildungsordnung statt. Das 
Präsidium stellt fest, dass Konsens be-
züglich des gemeinsamen Vorgehens 
und im Hinblick auf die einzelnen 
Punkte, wie insbesondere die Um-
setzung der theoretischen Anforde-
rungen, bestand.

Berufsschule
Das Präsidium diskutiert über die 

Sitzung zum Qualitätsmanagement 
in der Berufsschule. Allgemeine Pro-
bleme etwa zu den Prüfungsabläufen 
wurden mit der Berufsschule ebenso 
besprochen wie eine Umfrage unter 
den Auszubildenden von Kammer und 
Berufsschule.

„Hygiene“-Sitzungen
Konstantin von Laff ert wird die Kam-

mer bei der gemeinsamen Sitzung der 
Ausschüsse Praxisführung und Hygie-
ne und der Koordinierungskonferenz 
Praxisführung Ende September in Ber-
lin vertreten. Herr von Laff ert nimmt 
auch an der Arbeitsgruppe „Hygiene“ in 
Hamburg im Rahmen der Landeskonfe-
renz Versorgung teil. 

Jameda
Das Präsidium wird informiert, dass 

ein Zahnarzt sich über eine kritische 
Bewertung bei Jameda beschwert hat 
und das Portal die Bewertung nicht he-
rausgenommen, sondern die Benotung 
und den Hinweis auf die Beschwerde 
des Zahnarztes hat stehen lassen. Die 
Firma Jameda wurde angeschrieben 
und ihr wurde deutlich gemacht, dass 
die Kammer dieses Verhalten kritisch 
sieht. Die Firma Jameda sagte zu, die 
kritisierten Angaben zu überprüfen.

Azubis
In den ZM vom 01.08.2013 wird über 

die Bemühungen der Kammern, Auszu-
bildende zu fi nden, berichtet. Breiten 
Raum nehmen die Hamburger Aktivi-
täten von Frau Schmalmack sowie Frau 
Reher im Rahmen der passgenauen 
Vermittlung ein.

Sterbefälle
Herr Dr. Holtz hatte angeregt, dass 

die Kammer die Obleute bei Verster-
ben von noch berufstätigen Kollegen 
umgehend informiert, damit sie die 
Möglichkeit haben, an der Beerdigung 
teilzunehmen oder die Praxis zu un-
terstützen. Das Präsidium dankt Herrn 
Dr. Holtz und bittet die Verwaltung, 
die Anregung von Herrn Dr. Holtz um-
zusetzen.

Die KZV Hamburg – Selbstverwaltung und Verwaltung – Teil 7

In der vorangegangenen Folge un-
serer Abhandlung über die Selbstver-
waltung beschäftigten wir uns mit den 
nachgelagerten Einspruchsinstanzen 
(Prothetik-Einigungs ausschuss und 
Prothetik-Widerspruchsausschuss) im 
Gutachterwesen.

Diesen Instanzen, die ausschließlich 
im Primärkassenbereich vorhanden sind, 
steht das eigentliche Gutachterverfahren 
voran, mit dem wir uns heute beschäfti-
gen wollen. Hier werden auch die erheb-
lichen Unterschiede zwischen den Ver-
fahren im Primärkassen bereich und den 
vdek-Kassen (Ersatzkassen) erkennbar.

Gutachter/Obergutachter
Im Primärkassenbereich regelt § 15 

der Gesamtverträge zwischen der KZV 
Hamburg und den Primärkassen (-ver-
bänden) das Gutachterverfahren nach 
den Anlagen 6 (kiefer orthopädische 
Maßnahmen), 9 (Behandlungen von Paro-
dontopathien), 12 (Versorgung mit Zahn-
ersatz und Zahnkronen) und 14 (implan-
tologische Maßnahmen) zum Bundes-
mantelvertrag-Zahnärzte (BMV-Z).

Im Ersatzkassenbereich regeln die 
§§ 22 bis 26 des Ersatzkassenvertrages-
Zahnärzte (EKV-Z) zwischen der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV) und dem vdek das Gutachter-
verfahren.

Im Einvernehmen mit allen Kran-
kenkassen (-verbänden) bestellt der 
Vorstand der KZV die Gutachter und 
Obergutachter.

Für die Bereiche „Kieferorthopädie“ 
und „Parodontologie“ bestellt der Vor-
stand der KZBV im Einvernehmen mit 
dem vdek-Spitzenverband die Ober-
gutachter.

Die Bestellung der Gutachter/Ober-
gutachter erfolgt jeweils für die Dauer 

der Amtsperiode der Organe der KZV 
bzw. KZBV (§ 5 der Anlagen 6 und 9 
bzw. § 7 der Anlage 12 zum BMV-Z so-
wie § 22 EKV-Z).

a) Verfahren bei den Primärkassen
Zahnersatz

Grundsätzlich zu unterscheiden sind 
zwei Arten von Gutachten, die als Auf-
trag an die Gutachter gehen können: 
Das Planungsgutachten und das Män-
gel- bzw. Beschwerde gutachten.

Ein Planungsgutachten gibt eine 
Krankenkasse in Auftrag, bevor sie ihren 
Zuschuss vermerk auf dem vom behan-
delnden Zahnarzt erstellten Heil- und 
Kostenplan abgibt. Ein Mängel- oder 
Beschwerdegutachten wird angestrebt, 
wenn der Patient mit seinem einge-
gliederten Zahnersatz – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht zurecht 
kommt (Anlage 12 zum BMV-Z). Für 
die Beauftragung eines Mängelgutach-
tens ist ein Zeitraum von 24 Monaten 
(Gewährleistung) eingeräumt. Diese 
Regelung gilt für Regel- und gleich-
artige Versorgungen. Bei Misch- und 
andersartigen Versorgungen kann ein 
Mängel gutachten innerhalb von 36 
Monaten eingeleitet werden.

Die KZV Hamburg beauftragt einen 
ihrer Gutachter und übermittelt einen 
Termin zur Begutachtung nach Abspra-
che mit ihm an den Patienten und den 
behandelnden Zahnarzt. Der behan-
delnde Zahnarzt wird gleichzeitig auf-
gefordert, weitere Unterlagen (Model-
le, Röntgenaufnahmen) dem Gutachter 
zur Verfügung zu stellen.

Der Gutachter übersendet der KZV 
anschließend seine Stellungnahme 
über die Untersuchung des Patienten, 
die ihm überlassenen Unterlagen und 
seine Gutachter rechnung. Weitere zur 
Verfügung gestellte Unterlagen (Mo-
delle, Röntgenaufnahmen) reicht der 

Gutachter dem Behandler direkt zu-
rück.

Die KZV übermittelt der Krankenkas-
se die Stellungnahme des Gutachters 
und die Gutachterrechnung. Der be-
handelnde Zahnarzt erhält eine Kopie 
der Stellungnahme des Gutachters.

Gegen die Stellungnahme des Gut-
achters können Zahnarzt und/oder 
Krankenkasse schriftlich bei der KZV 
Einspruch einlegen. Dieser Einspruch 
wird dann an den Prothetik-Einigungs-
ausschuss (PEA) weiter geleitet. Der 
PEA entscheidet über die Einsprüche 
des Zahnarztes und/oder der Kranken-
kasse gegen die Stellungnahme des 
Gutachters.

Parodontopathien
Die Krankenkasse kann die Begut-

achtung eines vom Zahnarzt erstellten 
Parodontalstatus über die KZV durch 
einen Gutachter veranlassen (Anlage 9 
zum BMV-Z). Werden im Rahmen der 
Parodontose-Behandlung prothetische 
Maßnahmen erforderlich, ist zusätzlich 
ein Heil- und Kostenplan für die prothe-
tische Versorgung beizufügen.

Ansonsten verläuft das Verfahren 
gleichermaßen ab wie bei Zahnersatz-
Gutachten.

Groupon
Die Firma Groupon hatte bei Ham-

burger Zahnärzten für die Beteiligung 
an Groupon-Rabattaktionen geworben. 
Dabei hatte die Firma auf Aktionen 
mit Hamburger Zahnärzten in der Ver-
gangenheit verwiesen. Die Recherche 
ergab, dass sämtliche Praxen über die 
Aktion und die Nennung ihres Namens 
nicht informiert waren und die Firma 
auch über die Abmahnung der Kam-
mer unterrichtet haben. Herr Hennings 
hat eine Abmahnung gegen die Firma 
Groupon vorbereitet.

Zahnärztekammer Hamburg
Sprechstunden und Bürozeiten: Der 

Präsident und der Vizepräsident der Zahnärz-
tekammer Hamburg stehen für Gespräche 
telefonisch zur Verfügung: Kollege Sprekels, 

Tel.: 73 34 05-11, Kollege Pfeff er, Tel.: 724 28 09. 
Bei Bedarf können persönliche Gespräche 

vereinbart werden.
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8:00 bis 

16:30 Uhr, Freitag 8:00 bis 13:00 Uhr
Sprechstunden Versorgungsausschuss:

Der Vorsitzende des Versorgungsausschusses 
der Zahnärztekammer Hamburg und sein 

Stellvertreter (Kollege H. Pfeff er und Kollege 
W. Zink) stehen für Gespräche montags bis 

freitags telefonisch (724 28 09 und 702 21 11) 
zur Verfügung. 

Bei Bedarf können persönliche Bespre-
chungen vereinbart werden.

Postanschrift: Zahnärztekammer Hamburg, 
Postfach 74 09 25, 22099 Hamburg, E-Mail: 

info@zaek-hh.de

Fortbildung Praxismitarbeiterinnen Oktober 2013
Datum Kurs Nr. Thema/Referent Uhrzeit Gebühr

11.10.13/
12.10.13

60049 azubi Einführung in die Prophylaxe und Zahnsteinentfernung für Auszubildende 
im dritten Ausbildungsjahr
Nicole Gerke, Hamburg/Edeltraud Schiedhelm, Hamburg/
Nicole Schumann, Hamburg

Fr. 14-18
Sa. 9-16

Hamburg € 160,--
Umland € 190,--

12.10.13 ZFA-Tag 2013 Tag der ZFA 2013 9-15:15 € 85,--

16.10.13 60050 azubi Einführung in die praxisnahe Hygiene für Auszubildende
Saskia Groß, Glinde/Dorota Schmidt, Hamburg

14:30-18:30 Hamburg € 65,--
Umland € 80,--

18.10.13 10292 rö Digitales Röntgen von A-Z
Maren Ihde, Zahnärztekammer Hamburg/Beate Jessen-Dönmez, Hamburg

14-18 € 110,--

26.10.13 10289 prakt Fissurenversiegelung
Biljana Paff rath, Hamburg/Achim Wehmeier, Hamburg

9-17 € 180,--

Anmeldungen bitte schriftlich beim Norddeutschen Fortbildungsinstitut für zahnmedizinische Assistenzberufe GmbH, Postfach 74 09 25, 
22099 Hamburg, Susanne Weinzweig, Tel.: (040) 73 34 05-41, Fax: (040) 73 34 05-75, Mail: susanne.weinzweig@zaek-hh.de.
Das Fortbildungsprogramm fi nden Sie auch unter www.zahnaerzte-hh.de, Rubrik „Zahnarzt & Team/Fortbildung“.
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Nach Erhalt des Gutachtens erfolgt 
wiederum durch die KZV Hamburg die 
Übermittlung der Unterlagen an die 
Krankenkasse und den behandelnden 
Zahnarzt. Gegen die Stellungnahme 
des Gutachters zum Parodontalstatus 
können Zahnarzt und/oder Kranken-
kasse Einspruch erheben und ein Ober-
gutachten beantragen. Der Einspruch 
ist zu begründen und binnen zweier 
Monate nach dem Zugang der Stel-
lungnahme des Gutachters schriftlich 
bei der KZBV einzulegen.

Der Vollständigkeit sei angefügt, dass 
auch Therapieergänzungen begutach-
tet werden können. Wenn die Kranken-
kasse hierbei nicht innerhalb von 14 
Tagen ein Gutachten einleitet, gilt die 
Therapieergänzung als genehmigt.

Kieferorthopädie
Die Krankenkasse kann einen von 

einem Fachzahnarzt für Kieferortho-
pädie oder einem Zahnarzt erstellten 
und zur Genehmigung eingereichten 
Behandlungsplan oder einen Verlänge-
rungsantrag begutachten lassen.

In diesen Fällen sendet sie den 
Behandlungsplan in doppelter Aus-
fertigung an den Kieferorthopäden/
Zahnarzt zurück mit der Bitte, dem von 
ihr benannten Gutachter beide Aus-
fertigungen des Behandlungsplanes 
zusammen mit den Befundunterlagen 
zuzuleiten (Anlage 6 zum BMV-Z).

Befürwortet der Gutachter den Be-
handlungsplan, sendet er beide Exem-
plare des Behandlungsplanes der Kran-
kenkasse zu. Die übrigen Unterlagen 
gehen an den Behandler zurück.

Wird der Plan nicht befürwortet, 
sendet der Gutachter zusammen mit 
seiner schriftlichen Stellungnahme ein 
Exemplar des Behandlungsplanes an 
die Krankenkasse, das zweite Exemplar 
und die übrigen Unterlagen an den 
Behandler zurück.

Zur Beantragung eines Obergutach-
tens gilt das Verfahren wie bei den 
Parodontalstaten.

Implantologie
Auf das Gutachterverfahren für im-

plantologische Leistungen gemäß § 28 
Abs. 2 Satz 9 SGB V soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Es ist geregelt in 
Anlage 14 BMV-Z.

b) Verfahren bei den Ersatzkassen

Zahnersatz
Für die prothetische Behandlung ist 

anhand der Diagnose ein Heil—und Ko-
stenplan vom behandelnden Zahnarzt 
zu erstellen. Die Krankenkasse kann 
die Begutachtung eines beantragten/
bereits eingegliederten Zahnersatzes 
durch einen Gutachter (§ 25 EKV-Z) 
selbst veranlassen.

Gegen die Stellungnahme des Gut-
achters zum Heil- und Kostenplan so-
wie zu den ausgeführten prothetischen 
Leistungen können Vertragszahnarzt und 
Ersatzkasse innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Stellungnahme des Gutach-
ters ein Obergutachten bei der KZV bean-
tragen. In diesem Fall übersendet der be-
handelnde Zahnarzt dem Obergutachter 
den Heil- und Kostenplan und fügt eine 
fachliche Begründung hinzu.

Parodontopathien
Die Krankenkasse kann die Begut-

achtung eines vom Zahnarzt erstellten 
Parodontalstatus durch einen Gutach-
ter veranlassen (§ 24 EKV-Z). In diesem 
Fall sendet sie den Parodontalstatus 
an den behandelnden Zahnarzt zurück 
mit der Bitte, dem von ihr benannten 
Gutachter beide Blätter des Parodon-
talstatus zusammen mit den Befund-
unterlagen (Röntgenaufnahmen) zu-
zuleiten.

Befürwortet der Gutachter den Be-
handlungsplan, vermerkt er dies auf 
dem Parodontalstatus (Blatt 2) und 
sendet Blatt 1 und 2 an die Ersatzkasse. 

Die übrigen Unterlagen sendet er an 
den Behandler zurück.

Wird der Plan nicht befürwortet, 
sendet der Gutachter Blatt 1 und 2 
zusammen mit seiner schriftlichen Stel-
lungnahme an die Krankenkasse, die 
übrigen Unterlagen an den Behandler 
zurück. Die Krankenkasse übersendet 
beide Blätter des Parodontalstatus so-
wie ggf. die gutachterliche Stellung-
nahme an den Behandler mit dem Ver-
merk, ob sie die Kosten übernimmt.

Gegen die Stellungnahme des Gut-
achters können Vertragszahnarzt und 
Ersatzkasse innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Stellungnahme ein 
Obergutachten bei der KZBV beantra-
gen. In diesem Fall übersendet der Ver-
tragszahnarzt der KZBV beide Blätter 
des Parodontalstatus und das Gutach-
ten. Hat er Einspruch eingelegt, hat er 
seine fachliche Begründung beizufügen.

Kieferorthopädie
Die Krankenkasse kann die Begut-

achtung eines von einem Kieferortho-
päden oder Zahnarzt aufgestellten kie-
ferorthopädischen Behandlungsplan 
durch einen Gutachter veranlassen (§ 
23 EKV-Z). In diesem Fall sendet sie den 
Behandlungsplan in zweifacher Aus-
fertigung an den Behandler zurück mit 
der Verpfl ichtung, dem von ihr benann-
ten Gutachter beide Ausfertigungen 
des Behandlungsplanes zusammen 
mit den Befundunterlagen (Modelle, 
Röntgenaufnahmen) unverzüglich zu-
zuleiten.

Innerhalb von zwei Wochen nimmt 
der Gutachter zum Behandlungsplan 
Stellung.

Befürwortet der Gutachter den Be-
handlungsplan, sendet er beide Exem-
plare des behandlungsplanes an die 
Ersatzkasse zurück. Die übrigen Unterla-
gen sendet er an den Behandler zurück.

Wird der Plan nicht befürwortet, 
sendet der Gutachter zusammen mit 
seiner schriftlichen Stellungnahme ein 
Exemplar des Behandlungsplanes an 

die Krankenkasse, das zweite Exemplar 
und die übrigen Unterlagen an den Be-
handler zurück. Für die Begutachtung 
einer Therapieänderung oder einer Ver-
längerung der kieferorthopädischen 
Behandlung gilt Entsprechendes.

Gegen die Stellungnahme des Gut-
achters zum Behandlungsplan, zum 
Verlängerungs antrag oder zur Thera-
pieänderung können Vertragszahnarzt 
und Ersatzkasse innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Stellungnahme 
ein Obergutachten bei der KZBV be-
antragen. In diesem Fall übersendet 
der Vertragszahnarzt der KZBV den 
Behandlungs plan bzw. den Verlänge-
rungsantrag, das Gutachten und die 
Entscheidung der Ersatzkasse. Soweit 
der Behandler Einspruch gegen das 
Gutachten erhoben hat, fügt er auch 
seine fachliche Stellungnahme hinzu.

Implantologie
Auf das Gutachterverfahren für im-

plantologische Leistungen gemäß § 28 
Abs. 2 Satz 9 SGB V soll hier nicht weiter 
eingegangen werden. Es ist geregelt in 
Anlage 5 EKV-Z.

Folgende Gutachter und Obergut-
achter sind von der KZV Hamburg 
für die Amtsperiode 01.01.2011 bis 
31.12.2016 bestellt worden:

ZE-Gutachter
- Dr. Carsten Bahr
- Dr. Henning Baumbach
- ZÄ Katharina Bellgart
- Dr. Matthias Bergeest
- Dr. Christoph-Adrian Berthoty
- Dr. Rolf Blendermann
- Dr. Peter Boisen
- Dr. Hans-Hermann Brand
- Dr. Jan C. Bregazzi
- ZÄ Anke Grunwaldt
- ZÄ Anke Grunwaldt
- Dr. Lars Knüppel
- Dr. Christiane Krüger
- Dr. Volker Kruse
- Dr. Thomas Lindemann
- Dr. Peter Mertens

- Dr. Jörg-Sebastian Metz
- Dr. Eckard Mißfeld
- Dr. Bernd Onken
- Dr. Martin Opitz
- Dr. Helmut Pfeff er
- Dr. Ulla Peter
- Dr. Jörg Preuße
- Dr. Bernd Stöver
- Dr. Philip Tretau
- Dr. Hans-Christoph Uetzmann
- Dr. Peter A. Weitze

PAR-Gutachter
- Dr. Peter Borgmann
- Dr. Matthias Hillgärtner
- Dr. Ingrid Krüger
- Dr. Ulrike Montén
- Prof. Dr. Ursula Platzer
- Dr. Malte Scheuer
- Dr. Stefan Seltmann 
- Dr. Hans-Christoph Uetzmann
- Dr. Manfred Zöllner

KFO-Gutachter
- Dr. Stefan Buchholtz
- Dr. Jan Ergenzinger
- Dr. Cornelia Kroker-Wawrzinek
- Dr. Christian Malcha 
- Dr. Hermann Steff ens
- Dr. Peter Wasiljeff 
- Dr. Christiane Werner
- Dr. Ute Witt

ZE-Obergutachter
- Dr. Peter Boisen
- Dr. Thomas Lindemann
- Dr. Eckard Mißfeld
- Dr. Niels Never
- Dr. Peter A. Weitze

Von der KZBV bestellte Gutachter 
und Obergutachter:

Obergutachter PAR
- ZA Elmar Griese

Obergutachter KFO
- Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke

Gutachter Implantologie
- Dr. Peter Borgmann
- ZA Frank Schneehage

Obergutachter Implantologie
- Dr. Dr. Gerhard Schwartz

Anzahl der durchgeführten Gutach-
ten in 2012:
Planungsgutachten Zahnersatz: ...3.895
Mängelgutachten Zahnersatz: ......... 643
Obergutachten (Plan) ZE: ........................ 3
Obergutachten (Mängel) ZE: ...............34
Planungsgutachten 
Parodontopathien: ................................ 290
Planungsgutachten 
Kieferorthopädie: .................................. 976
Gutachten w/Verlängerung/ 
Ergänzung KFO: ..................................... 195
Gutachten w/Ausnahmeindikation 
Implantologie: ........................................ 112

(Fortsetzung folgt)

Zahlungstermine 2013
Datum: für:

25.09.2013 ZE, PAR, KBR 8/2013

21.10.2013 3. AZ für III/2013

24.10.2013 ZE, PAR, KBR 9/2013
RZ für II/2013

20.11.2013 1. AZ für IV/2013

25.11.2013 ZE, PAR, KBR 10/2013

10.12.2013 2. AZ für IV/2013

23.12.2013 ZE, PAR, KBR 11/2013

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ist es nicht erlaubt, telefonisch 
Auskünfte über Kontostände oder Zah-
lungen zu geben.

Anzeige
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Jubiläen
50 Jahre tätig
war am  1. August 2013 ...............................................Volker Hintze
Zahntechniker in der Praxis Dr. Andrea Heym, Fachzahnärztin 
für Kieferorthopädie, vormals Frau Dr. Erika Rowedder-Trede, 
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
25 Jahre tätig
war am 1. September 2013......................................... Ilona Blöcker
ZFA in der Praxissozietät Frau Dr. med. dent. Susann Linde-
mann und Jürgen Beuth
war am 1. September 2013...................................Marina Dwinger
ZFA in der Praxis Matthias Wessel
war am 1. September 2013........................................ Ursula Kämpf
MFA in der Praxis Dr. med. Claus Brücker, FA f. Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie, vormals Dr. med. Dr. med. dent. Joachim 
Volkmer, FA f. Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
20 Jahre tätig
war am 16. August 2013 ........................................Mualla Karakaya
ZFA in der Praxis Dr. Bernd Ruhnke
war am 1. September 2013.......................Alexandra Wroblewski
ZFA in der Praxis Dr. Jörg-Christian Ribbe
15 Jahre tätig
war am 1. August 2013 ......................................... Cornelia Gericke
ZFA in der Praxis Dr. Bernd Wülfken
war am 1. September 2013.................................... Nicole Repping
ZFA in der Praxis Dr. Gerhard Brandt, Zahnarzt und FZA f. 
Oralchirurgie
war am 14. September 2013 .................................. Daniela Meintz
ZMV und Praxismanagerin in der Praxis Dr. Claudia Schweg-
mann, Zahnärztin und FZÄ f. Oralchirurgie und Dr. Nina Janz
ist am 28. September 2013 ...................................... Corinna Rauck
ZFA in der Praxis Dr. Jörg Faßhauer
ist am 16. Oktober 2013 ............................................... Katrin Treder
ZFA in der Praxis Dr. Peter Mertens
10 Jahre tätig
war am 1. August 2013 .............................................. Claudia Bathe
ZFA in der Praxissozietät Dr. Detlev Baumgarten, Dr. Tobias 
Kreher und Jürgen Heiermann
war am 1. September 2013...........................Sasky Zietzschmann
ZFA in der Praxissozietät Dr. Holger Peters und Stephanie 
Fuhlendorf

Die Zahnärztekammer und die KZV Hamburg gratulieren. 

Geburtstage

Es sind verstorben
25.06.2013 Eleonore Andreae

 geboren 9. Oktober 1929

23.07.2013 Günter Beyermann
 geboren 16. Juni 1925

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Zahnärztekammer Hamburg und 

Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg.

Wenn Sie die automatische Veröff entlichung Ihres besonderen 
Geburtstages nicht wünschen, informieren Sie uns bitte 

rechtzeitig unter (040) 73 34 05-18.
Sollte Ihnen die Adresse für eine Geburtstagsgratulation nicht 

bekannt sein, leitet die Zahnärztekammer sie gerne weiter: 
Zahnärztekammer Hamburg, 

Postfach 74 09 25, 22099 Hamburg.

Wenn Sie eine Veröff entlichung eines Jubiläums wünschen, 
informieren Sie uns bitte rechtzeitig unter (040) 73 34 05-18 

oder per Mail an hzb@zaek-hh.de

Wir gratulieren im Oktober zum …

 85. Geburtstag
am 17. Hildegard Müller
am 18. Heinz-Walter Ribbe
 80. Geburtstag
am 12. Dr. Jutta Ginsberg
 75. Geburtstag
am 18. Dr. Klaus Löbkens
am 24. Andreas Jan Bartkowicki
am 30. Dr. Wolfgang Burkhardt
 70. Geburtstag
am 2. Dr. Gunda Schmidt
am 10. Dr. Dierk Alpen
am 10. Dr. Ulrich Bartscht, 
 Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
am 30. Dr. Friedbert Wendt
 65. Geburtstag
am 2. Dr. Edith Falten
am 23. Elmar Griese
am 27. Dr. Heinrich Schünadel, 
 Zahnarzt und FZA für Oralchirurgie
am 30. Dr. Ingeborg Hübener

Die Zahnärztekammer und die KZV Hamburg gratulieren.

Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Hamburg

Sprechzeiten:
Die Mitglieder des Vorstandes der KZV 

Hamburg Dr./RO Eric Banthien, 
Dr. Claus St. Franz und 

Dipl.-Kfm. Wolfgang Leischner, stehen für 
persönliche Gespräche im Zahnärztehaus, 

Katharinenbrücke 1, 20457 Hamburg, 
zur Verfügung.

Es wird um vorherige telefonische 
Anmeldung im Vorstandssekretariat gebeten: 

Frau Gehendges 36 147-176, 
Frau Oetzmann-Groß 36 147-173

Postanschrift:
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg, 

Postfach 11 12 13, 20412 Hamburg
E-Mail/Internet:

info@kzv-hamburg.de, 
www.kzv-hamburg.de 

Zulassungsausschuss 2013 
Für die Anträge an den Zulassungsaus-
schuss sind folgende Abgabetermine 
unbedingt zu beachten:

Sitzungstermine Abgabefrist bis

25.09.2013 04.09.2013

23.10.2013 02.10.2013

20.11.2013 30.10.2013

11.12.2013 19.11.2013

Die vorgegebenen Fristen für die Abgabe 
der Anträge müssen strikt eingehalten 
werden, da nur jeweils fristgerecht ge-
stellte Anträge dem Zulassungsausschuss 
in seiner nachfolgenden Sitzung vorge-
legt werden. 
Diese Fristen gelten auch und insbe-
sondere für einen gemäß § 6 Absatz 7 
BMV-Z einzureichenden schriftlichen 
Gesellschaftsvertrag der beantragten 
Berufsausübungsgemeinschaft. Der 
Vertrag ist vorbereitend für den Zulas-
sungsausschuss durch unsere Juristen 
zu prüfen und daher rechtzeitig vorab 
bei uns zur Durchsicht einzureichen. 
Über Unbedenklichkeit bzw. notwendige 
Änderungen werden Sie dann schnellst-
möglich informiert.
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Zulassungen als 
Vertragszahnärzte 

Bestandskräftig als Vertragszahn-
ärzte zugelassen wurden die nachste-
hend genannten Zahnärzte, die sich in-
zwischen auch niedergelassen haben. 

Zulassung zum 01.01.2013
- Dr. Inke Wackenhut
 Jessenstraße 10
 22767 Hamburg (Altona-Altstadt)
Zulassung zum 01.02.2013
- Dr. Marie Hannig
 Alstertor 1
 20095 Hamburg (Hamburg-Altstadt)
- Lars Radtke
 Hallerstraße 36
 20146 Hamburg (Rotherbaum)
Zulassung zum 01.03.2013
- Ines Gzara
 Friedensallee 275
 22763 Hamburg (Ottensen)
Zulassung zum 01.04.2013
- Volker Bruhn
 Cuxhavener Straße 140
 21149 Hamburg (Hausbruch)
Zulassung zum 25.04.2013
- Chin Young Lee-Lim
 Friedensallee 43
 22765 Hamburg (Ottensen)
Zulassung zum 01.05.2013
- Henrike Blanke
 Zirkusweg 2
 20359 Hamburg (St. Pauli)
- Daniel Vahrmeyer
 Zirkusweg 2
 20359 Hamburg (St. Pauli)
- Dr. Christian Lampe
 Zirkusweg 2
 20359 Hamburg (St. Pauli)
Zulassung zum 01.06.2013
- Henning Alpen
 Stadtbahnstraße 2
 22393 Hamburg (Sasel)
- Dr. Marc Vogeler
 Heegbarg 10 a
 22391 Hamburg (Poppenbüttel)
- Mohsen Hosseindjani
 Friedensallee 275
 22763 Hamburg (Ottensen)

- Zina Younan
 Jarrestraße 44 b
 22303 Hamburg (Winterhude)
Zulassung zum 01.07.2013
- Christian Böhme
 Rappstraße 3
 20146 Hamburg (Rotherbaum)
- Dr. Tobias Kreher
 Quarree 4
 22041 Hamburg (Wandsbek)
- Kathrin Großterlinden
 Jessenstraße 6
 22767 Hamburg (Altona-Altstadt)
- Dr. Katrin von Allwörden
 Jessenstraße 6
 22767 Hamburg (Altona-Altstadt)
- Gökhan Kilinc
 Fährstraße 11
 21107 Hamburg (Wilhelmsburg)
- Mareike Brandt
 Schloßstraße 12
 22041 Hamburg (Marienthal)
- Dr. Marc Roderjan
 Poppenbütteler Chaussee 37
 22397 Hamburg (Duvenstedt)
- Saduzaj Latif
 Plettenbergstraße 2 a
 21031 Hamburg (Lohbrügge)
Zulassung zum 01.08.2013
- Christian Diedrich
 Dockenhudener Straße 23
 22587 Hamburg (Blankenese)
Zulassung als Fachzahnarzt/ärztin
für Kieferorthopädie zum 01.01.2013
- Dr. Ibrahim Jouni
 Eppendorfer Weg 204
 20251 Hamburg (Hoheluft-Ost)
zum 01.04.2013
- Dr. Juliane Goeke
 Langenhorner Markt 11
 22415 Hamburg (Langenhorn)
Zulassung als Facharzt für 
MKG-Chirurgie zum 01.04.2013
- Dr. Dr. Sören Hahn von Dorsche
 Schloßstraße 12
 22041 Hamburg (Marienthal)

Einreichtermine für 
Abrechnungen
Der Vorstand der KZV Hamburg hat die 
Einreichtermine für 2012/2013 festgelegt.  
Die Termine sind für alle Formen der Ein-
reichung (Online, Diskette, Papierunterla-
gen) verbindlich.
Einreich-
termine 
2013

Monatsab-
rechnungen

Quartalsab-
rechnungen

07.10.13   KCH/KFO 
III/2013

15.10.13 ZE, PAR, 
KBR 10/2013 

 

18.11.13 ZE, PAR, KBR 
11/2013 

 

16.12.13 ZE, PAR, KBR 
12/2013 

Anzeige
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Anzeigenaufträge bitte bis zum 25. eines Monats an: Pharmazeutischer Verlag Dr. Horst Benad, Zinnkrautweg 24, 
22395 Hamburg, Telefon (040) 60 04 86-0, Telefax (040) 60 04 86-86, E-Mail: info@benad-verlag.de, Website: www.benad-verlag.de
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darüber hinaus pro Druckzeile € 8,-- mehr. Chiff regebühr € 5,--.

Bitte veröff entlichen Sie für mich eine Kleinanzeige  
mit folgendem Text:

Ve
rl

ag
s-

N
ac

hr
ic

ht
en

Ve
rl

ag
s-

N
ac

hr
ic

ht
en

Altes HZB gesucht?
Alte Ausgaben des Hamburger 
Zahnärzteblattes fi nden Sie als 
PDF-Dateien auf der Website 

www.zahnaerzte-hh.de

50 Jahre als Zahntechniker in der Kieferorthopädie
...und immer noch rüstig und reiselustig!

Kommt man an einem Montagmor-
gen in die Grubesallee 18, so triff t man 
vermutlich den ältesten in Hamburg 
noch berufl ich tätigen Zahntechniker, 
Herrn Volker Hintze.

Geboren am 8. Juli 1937 in Ham-
burg, wächst er in Hamburg-Eppendorf 
und in Eimsbüttel auf – Fußballer Uwe 
Seeler zählte zu seinen Klassenkame-
raden, man triff t sich täglich auf dem 
Schulweg und heute noch bei Klassen-
treff en ...

Nach seiner Ausbildung zum Zahn-
techniker von 1952 bis 1955 arbeitet 
Volker Hintze die ersten Jahre als All-
round-Zahntechniker in verschiedenen 
Hamburger Laboren. Im Jahr 1963 hilft 
er in der neugegründeten Praxis seiner 
Cousine Frau Dr. Erika Rohwedder in 
Hamburg-Rahlstedt als Techniker aus 
und entdeckt dabei seine Passion für 
die kieferorthopädische Zahntechnik! 

So folgt 1965 die Festanstellung in 
Vollzeit als alleiniger Zahntechniker in 
Dr. Erika Rohwedder-Tredes Praxis für 
Kieferorthopädie, die innerhalb der 
Grubesallee drei Mal umzieht, bis 1973 
der heutige Praxissitz gefunden ist. Im 
großzügigen Praxislabor werden nun 
für unzählige Patienten Zahnspangen 

aller Art und bald auch aller Farben 
hergestellt.

Als Dr. Rohwedder-Trede 1998 die 
Praxis verkauft, will Volker Hintze zu-
nächst in den vorzeitigen Ruhestand 
gehen, da auch die beiden bis dahin 
mit ihm tätigen Zahnarzthelferinnen 
(so damals ja noch die gängige Be-
rufsbezeichnung der heutigen ZFAs...) 
die Praxis verlassen. Die Überzeugungs-
künste der neuen Praxisinhaberin Dr. 
Andrea Heym und vor allem seiner Frau 
Inge, die das Rentenalter zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht erreicht hat, füh-
ren aber schließlich dazu, dass er sich 
auf ein neues Team einlässt und weiter 
an seinem gewohnten Arbeitplatz im 
Praxislabor bleibt – ein ruhender Pol 
bei all den Änderungen um ihn herum.

Herr Hintze bekommt den ersten 
Arbeitsvertrag seines Lebens – bis dato 
lief alles nach mündlicher Absprache 
(in Hamburg gilt ja bekanntlich das 
Wort des Kaufmannes ...) – und bleibt 
tatsächlich noch bis zum Erreichen des 
Rentenalters in 2001 mit vollem En-
gagement als alleiniger Zahntechniker 
die Stütze und das Herz der Praxis. Bei 
der Auswahl seines Nachfolgers ist er 
äußerst kritisch, und es lohnt sich: Mit 
dem jungen Kollegen, der ab Dezem-

ber 2000 von 
ihm eingear-
beitet wird, 
versteht er sich 
so gut, dass er 
das Angebot, 
auf 400-€-Ba-
sis weiterhin 
einmal in der 
Woche zu kom-
men, schnell annimmt. 

Vielen Dank für 15 schöne Jahre mit 
vielen Erlebnissen und interessanten 
Geschichten – das gesamte Praxisteam 
wünscht weiterhin Gesundheit und ein 
langes Leben!

Dr. Andrea Heym
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Responsive Webdesign: Relaunch von voco.de

Kommunikation auf Zukunftskurs: 
Als eines der ersten Dental-Unterneh-
men bietet VOCO den Nutzern seiner 
Website einen besonderen Komfort 
an. Ab sofort ist die Firmenhomepage 
voco.de im Responsive Webdesign on-
line und stellt sich somit immer auto-
matisch auf das Gerät ein, mit dem sie 
betrachtet wird. Mit der Umstellung 
reagiert VOCO auf die zunehmende 
Nutzung von mobilen Geräten. Ob auf 
dem Smartphone, dem Tablet oder 
doch am großen Desktop-Bildschirm: 
Dank des Reponsive Design lässt sich 
das Browserfenster stufenlos skalieren, 
während die Inhalte sich der entspre-
chenden Breite anpassen. Der grafi sche 
Aufbau von voco.de orientiert sich an 

Herbsttagung der Neuen Gruppe in Hamburg
Vom 21. bis 23. November 2013 fi ndet im Börsensaal der Handelskammer Hamburg die 47. Jahrestagung 
der Neuen Gruppe statt. Das Tagungsthema „Parodontologie – der Center-Effect“ richtet sich gleicher-
maßen an Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen, da die Zusammenarbeit dieses Teams für den Ausgang 
der Parodontalbehandlung eine besondere Bedeutung hat. 

Die Neue Gruppe will von den er-
folgreichsten Klinikern erfahren, warum 
ihre Ergebnisse besser sind. Alle we-
sentlichen Aspekte, die hier Einfl uss auf 
den Ausgang haben können, werden 

d a r -
g e s t e l l t 

und auf heu-
tigem wissen-

schaftlichen Stand 
diskutiert. Die Neue 

Gruppe hat sich auf die 
jeweils besten Referenten 

konzentriert, um jedem genü-
gend Zeit zu geben, seine Gedanken 

nachvollziehbar darzustellen.

Die Tagung
Bereits am Donnerstag beginnt die 

Tagung mit einem Dentalhygienischen 
Vorkongress. Mit Christine Bischof (Zü-
rich), Jean E. Suvan (London) und Birgit-
ta Jönsson (Uppsala) kommen drei der 
weltweit renommiertesten Dentalhygi-
enikerinnen nach Hamburg. Obwohl 
Hinweise auf praktische Aspekte ge-
geben werden, stehen mehr taktische 
und psychologische Grundlagen im 
Vordergrund. Der Vorkongress richtet 

sich an Dentalhygienikerinnen, Prophy-
laxeassistenten und Zahnärzte.

Das Hauptprogramm beginnt am 
Freitag. Prof. Maurizio Tonetti wird aus 

aktuellen Studien zeigen, dass 
in der Parodontaltherapie nicht 
so sehr die Wahl der Methode 
oder der Materialien den Erfolg 
der Therapie bestimmen, son-
dern dass die Wahl des Centers 
bzw. die Wahl der Praxis ent-
scheidender ist. Anhand diverser 
Studien wird er die Unterschiede 
analysieren und Hypothesen for-
mulieren. 

Der Nachmittag steht dann im 
Zeichen der regenerativen Parodontal-
chirurgie. Prof. Cortellini hat in seinen 
Studien seit Jahren die besten Ergeb-
nisse erreicht. Auch mit 3D-Präsenta-
tionen wird er den Teilnehmern sehr 
eindrucksvoll und detailliert zeigen, 
wie der Ablauf in seiner Praxis ist. Die 
Teilnehmer werden von ihm erfahren, 
was er glaubt, warum seine Ergebnisse 
so gut sind. 

Einer der erfolgreichsten Implanto-
logen in Deutschland ist das Neue-
Gruppe-Mitglied Prof. Markus Hürze-
ler. Seine besondere Art, neue Aspekte 
einzubringen und in seinen Vorträgen 
darzustellen, ist vielen bekannt. An die-
sem Sonnabendvormittag stehen prak-
tische Hinweise zu seiner Vorgehens-
weise im Focus. Oft sind die Grenzen 
der Parodontologie zur Implantologie 
fl ießend. Wo sieht er sie?

Der Nachmittag gehört Dott. Gian-
franco Carnevale. Heute versucht die 
Industrie die Zahnärzte glauben zu ma-
chen, dass wir immer mit Schmelz-Ma-

trix-Proteinen, Knochenersatzmateri-
alien oder Membranen arbeiten sollen, 
obwohl fast 90 Prozent der parodonta-
len Läsionen die Indikation zur resek-
tiven Parodontalchirurgie zeigen. Dott. 
Carnevale zeigt, wie sich die resektive 
PA-Chirurgie verfeinert hat und wird 
ebenfalls mit 3D-Präsentationen seine 
schonenden Techniken vorführen.

Den Abschluss bildet eine Podiums-
diskussion mit allen vier Hauptrefe-
renten, bei der kritische Fragen gestellt 
werden können und ein Ausblick mög-
lich ist.

Auch das Hauptprogramm richtet 
sich an Dentalhygienikerinnen, Pro-
phylaxeassistenten und Zahnärzte. Ge-
rade Dentalhygienikerinnen haben in 
Deutschland selten die Gelegenheit, 
sich angemessen weiterzubilden. 

Der Rahmen
Das Tagungshotel ist das Hyatt in 

der Mönckebergstrasse. Das Rahmen-
programm ist bei den Tagungen der 
Neuen Gruppe immer etwas ganz Be-
sonderes! 

Die Neue Gruppe
Die Neue Gruppe ist eine wissen-

schaftliche Vereinigung von Zahn-
ärzten. Die Mitglieder kommen im 
Wesentlichen aus Deutschland, obwohl 
zunehmend Kollegen aus dem europä-
ischen Ausland in diesen Freundeskreis 
streben. 

Ausblick
Die 48. Jahrestagung der Neuen 

Gruppe wird am 24./25. Oktober 2014 
in Koblenz stattfi nden - Titel: „CAD/CAM 
-Prothetik“.
Veranstalterinformationen
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PARODONTOLOGIE
DER CENTER-EFFECT
Ein Kongress für Zahnärzte & Dentalhygienikerinnen

Medizin-INNOVATIONS-Preis an Champions®-Implants GmbH

Mit einer hohen Auszeichnung wur-
de die Champions®-Implants GmbH 
(Deutschland) in Dubai am 16.07.2013 
geehrt: Unter der Schirmherrschaft und 
Anwesenheit des Scheichs Sultan Al 
Quassimi aus den Vereinigten Emiraten 
und Prinzessin Ehrengard von Preussen 
(Deutschland) wurde der begehrte SEN-
SES AWARD im Bereich der Kategorie 
„Innovation in der Medizin“ dem CEO, 
Dr. Armin Nedjat, stellvertretend für sein 
deutsches Unternehmen aufgrund der 
ausgereiften minimalen-invasiven Tech-
nik der Implantation (MIMI®-fl apless) vor 
etwa 100 geladenen Gästen im Address-
Hotel in Dubai überreicht. 

Mit der Operations-Methodik 
MIMI® und dem intelligenten System 
der Champions® sind weltweit die be-
handelnden Zahnärzte und Chirurgen 
in der Lage, an ihren Patienten eine 
„sanfte Implantation“ und hochwertige 
Prothetik durchführen zu können. 

Durch die Innovation eines „Shuttles“ 
und das spartanisch-übersichtliche, aber 

intelligente Zubehör sei das MIMI®-fl apless- 
Verfahren auch bei einem  zweiteiligen 
Implantat-System (Champion (R)Evoluti-
on®) anzuwenden: Dabei beeindruckt das 
Champions® Systems durch sein unge-
wöhnlich schmales Instrumentarium, seine 

Dr. Armin Nedjat, der mit dem Innovati-
onspreis geehrte CEO der Champions-Im-
plants GmbH, und Prinzessin Ehrengard 
von Preussen aus der deutschen Dele-
gation bei der Verleihung des Senses 
Awards 2013 in Dubai, VAE.

einzigartige „Performance“ und überzeugt 
durch die Qualität seiner Produkte. 

Sowohl in der chirurgischen als auch 
prothetischen Phase wird zudem kein 
„Re-Entry“ benötigt und die Gesamt-
behandlung kann schnell, sicher, er-
folgreich und unkompliziert angewen-
det werden. Dr. Armin Nedjat bedank-
te sich im Namen seines großartigen 
Champions®-Teams für diese hohe 
Auszeichnung und versprach, noch in 
diesem Jahr weiter mit innovativen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der zahn-
ärztlichen Implantologie – im Interesse 
seiner behandelnden Kollegen und de-
ren Patienten – aufzuwarten.  

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstr.8
D-55237 Flonheim
Tel.: (06734)-91 40 80
Fax:  (06734)-1053

Firmenveröff entlichung

den individuellen Anforderungen des 
jeweiligen Gerätes und stellt alle In-
halte optimal aufbereitet, leicht leser-
lich und übersichtlich dar. Noch nie war 
es so einfach, die volle Bandbreite an 
Informationen abzurufen – ganz gleich, 
wie groß das Display ist.

Firmenveröff entlichung

Einführung von spiralför-
migen Sof-Lex Finier- und 
Polierrädern 

Mit den spiralförmigen Sof-Lex Fi-
nier- und Polierrädern führt 3M ESPE 
neben einem neuen Produkt auch ei-
nen neuartigen Weg ein, mit dem Re-
staurationen ein natürlich wirkender 
Glanz verliehen werden kann. Dank der 
innovativen Spiralform, die sich an alle 
Zahnoberfl ächen anpasst und in jedem 
Winkel eingesetzt werden kann, steht 
Zahnärzten mit den spiralförmigen 
Sof-Lex Finier- und Polierrädern eine 
vielseitige und einfache Alternative zu 
den herkömmlichen Spitzen, Kelchen, 
Scheiben und Bürsten zur Verfügung.

Firmenveröff entlichung
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24.-25. Januar 2014
für Zahnärzte & Praxismitarbeiterinnen & Zahntechniker

„Ältere Patienten – Herausforderungen und Chancen“ 
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Mit Dentalausstellung – im Empire Riverside Hotel 

BitteBitte

vormerken!
vormerken!
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